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1 Einleitung 

In Deutschland leben derzeit 82,9 Millionen Menschen (Stand 30.6.2018).1 Die über 60-

Jährigen nehmen dabei einen bedeutenden Teil der Bevölkerung ein, wobei die Zahl der 

unter 20-Jährigen stark sinkt. Schrumpfende Geburtenzahlen beeinflussen in der Bundes-

republik die Funktionsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme. Die Altersstruktur ver-

schiebt sich massiv. Daraus ergeben sich Folgen vor allem für die Renten-, Kranken- und 

Pflegeversicherung. 2 Der demografische Wandel wird in der Bundesrepublik immer deutli-

cher und rückt Jahr für Jahr mehr in das Visier der Sozialversicherungspolitik.  

Aufgrund dessen befasst sich die vorliegende Bachelorarbeit ausführlich mit der demogra-

fischen Entwicklung in Deutschland. Dabei soll untersucht werden, inwieweit sich der Wan-

del auf die Sozialversicherungssysteme, insbesondere im Hinblick auf die Renten-, Kran-

ken- und Pflegeversicherung auswirkt. Dabei werden auch Maßnahmen aufgezeigt, um die-

ses Problem zu lösen. In der Arbeit wird an einigen Stellen Bezug zum Freistaat Sachsen 

genommen, um herauszufinden, inwiefern sich der deutsche Trend sich im Freistaat Sach-

sen wiederspiegelt. Zudem werden Politiker und Sozialversicherungsträger nach ihrer Mei-

nung gebeten, wie sie die Bevölkerungsentwicklung sehen, welche Probleme des demo-

grafischen Wandels sich in Bezug auf die Sozialversicherungen ergeben und was sie für 

mögliche Lösungsansätze zu dieser Thematik haben.  

Ziel der Arbeit ist es, voraussichtliche Auswirkungen darzustellen sowie Reformvarianten 

kritisch zu analysieren. 

Zu Beginn der Arbeit bedarf es einer Klärung des Begriffes der Demografie und es werden 

die Arten von Bevölkerungspyramiden näher erläutert. Im Hauptteil liegt der Schwerpunkt 

in der demografischen Entwicklung und wie sich dieser womöglich in den Sozialversiche-

rungssystemen auswirkt. Dies stellt den größten Teil dieser Bachelorarbeit dar. Anhand 

einer Expertenbefragung werden diese Erkenntnisse abgerundet. Eine Diskussion über die 

Zukunftsperspektiven in den Sozialversicherungen mit anschließendem Fazit und Ausblick, 

schließt die Arbeit ab. 

 

                                                
1 vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerung.html 
2 vgl. http://www.bpb.de/izpb/55920/soziale-auswirkungen-der-demografischen-entwicklung?p=all 
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2 Demografie 

2.1 Begriffserklärung 

Das Wort „Demografie“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet im weitesten Sinn „Be-

völkerungsbeschreibung“. Als Demografie bezeichnet man eine wissenschaftliche Diszip-

lin.3  

Sie befasst sich mit aktuellen Bevölkerungszahlen und zieht daraus Prognosen für die Zu-

kunft.4 Demografie beschäftigt sich somit mit der Bevölkerungsentwicklung und deren 

Strukturen.5 Kriterien für die Zustandsbeschreibung der Bevölkerung sind vor allem die Ge-

burtenrate, die Sterberate und die daraus entstehende Lebenserwartung sowie die Migra-

tion. Daraus wird abgeleitet, ob es zu einer Bevölkerungszunahme- oder abnahme kommt 

und wie die Bevölkerungsstruktur zukünftig aussehen wird.6  

Die Geburtenrate sagt etwas über die Kinderzahl pro Frau im gebärfähigen Alter aus. In 

Deutschland liegt diese derzeit bei etwa 1,47. Wenn es um die Lebenserwartung geht, teilt 

sich diese in zwei Kategorien, zum einen in die durchschnittliche und zum anderen in die 

fernere Lebenserwartung. Ersteres bezieht sich auf Neugeborene und zweiteres analysiert 

die durchschnittliche Restlebenserwartung von älteren Menschen. Die prognostizierten 

Veränderungen in der Altersstruktur hängen vor allem von der Nettozuwanderung ab. Unter 

dieser versteht man die Zuwanderungen vermindert um die Abwanderungen.7 

Die steigende Lebenserwartung und der daraus folgenden Überalterung der Gesellschaft 

sowie die Unterschiede zwischen stetig wachsenden und schrumpfenden Städten, Kreisen 

oder Regionen, stellen die Politik und die Wirtschaft vor große Herausforderungen.8 Diese 

Analyse ist deshalb unentbehrlich. Grund für die Ermittlung des Bevölkerungszustandes 

lässt sich somit leicht erklären. Sozialversicherungen, insbesondere die gesetzliche Ren-

ten- und Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung, beziehungsweise allge-

mein die Sozialpolitik, die Wohnungsbaupolitik sowie der Arbeitsmarkt müssen früh genug 

auf zukünftige demografische Entwicklungen reagieren. Da Unternehmen auch für die Zu-

kunft planen müssen, ist die Demografie ebenso von größter Bedeutung.9  

Demografen analysieren neben den bedeutenden Faktoren für Politik und Wirtschaft auch, 

wie hoch sich beispielsweise die Heirats- und Scheidungsraten bemessen.10 Des Weiteren 

befasst sich die Demografie mit der Bevölkerungsgeschichte sowie mit der 

                                                
3 vgl. http://www.demografie.sachsen.de/daten-und-fakten-4002.html 
4 vgl. http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16386/demografie-demografisch 
5 vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/demografie/demografie-node.html 
6 vgl. http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16386/demografie-demografisch 
7 vgl. http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/223327/folgen-des-demografischer-wandels 
8 vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/demografie/demografie-node.html 
9 vgl. http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16386/demografie-demografisch 
10 vgl. https://www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/demografie 
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Bevölkerungsverteilung. Grundlage für die Ermittlung sind Statistiken. Die wohl bekanntes-

ten Darstellungen sind die Bevölkerungspyramiden.11 

Langfristige Vorausberechnungen, die etwa über mehrere Jahrzehnte gehen, sind höchst 

unsicher. Dies liegt daran, dass Demografen nur anhand von Vergangenheitstrends Prog-

nosen gestalten können, die in der Zukunft ganz andere Ausmaße annehmen können. Für 

die rückblickende Entwicklung gibt es genügend Quellen. Jedoch interessiert Wissenschaft-

ler vor allem, wie die demografische Entwicklung in Zukunft aussehen wird. Dafür werden 

heutzutage umfangreiche Modellrechnungen betrieben. Aufgrund der Wichtigkeit der De-

mografie werden in Deutschland in regelmäßigen Abständen amtliche Bevölkerungsvo-

rausberechnung durchgeführt, die sogenannte koordinierte Bevölkerungsvorausberech-

nung. Die Aktuellste ist momentan die 13. Ausgabe. Sie stammt aus dem Jahr 2015 und 

beruht auf den Daten aus 2013. Das Statistische Bundesamt ist hierbei für die Publikation 

zuständig. Alle zukunftsorientierten Modellrechnungen werden als Prognosen verstanden, 

was bedeutet, dass alle Erkenntnisse als „Wenn-dann-Aussagen“ interpretiert werden müs-

sen.12 

2.2 Bevölkerungspyramiden 

„Die graphische Darstellung der Altersstruktur wird auch als Alterspyramide oder Bevölke-

rungspyramide bezeichnet, wobei die Altersstruktur getrennt nach Frauen und Männern auf 

zwei Seiten dargestellt wird.“13 Eine solche Bevölkerungspyramide besteht aus einer X-

Achse und einer Y-Achse. Ersteres sagt etwas über die Anzahl der Menschen in einem 

Jahrgang aus. Hierbei wird meist von einer Skala in Höhe von je 100.000 Menschen aus-

gegangen. Die Y-Achse bestimmt das Lebensalter und ist im Zentrum der X-Achse vertikal 

angeordnet. Links der Y-Achse befinden sich die Männeranteile und rechts die Frauenan-

teile.14 Die jüngste Generation, beziehungsweise die Neugeborenen, sind am Fuße der je-

weiligen Pyramide aufzufinden. Am Pyramidenkopf sind die ältesten Altersgruppen.15 

„Der Begriff Alterspyramide ist aus den ersten derartigen Darstellungen entstanden, die py-

ramidenförmig aussehen, da hier die jüngsten Jahrgänge, die die Basis der Grafik bilden, 

die meisten Vertreter stellen und die Zahl der Angehörigen eines Jahrgangs mit zunehmen-

den Alter abnimmt.“16 Jedoch ist heutzutage die Bevölkerungsstruktur der meisten Indust-

riestaaten, wie Deutschland, wegen der hohen Lebenserwartung und somit geringer Ster-

berate sowie der schrumpfenden Geburtenrate von der ursprünglichen Pyramidenform weit 

                                                
11 vgl. http://www.demografie.sachsen.de/daten-und-fakten-4002.html 
12 vgl. http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/223327/folgen-des-demografischer-wandels 
13 https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
14 vgl. ebd. 
15 vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bevoelkerungspyramide-31262 
16 https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
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entfernt. Dennoch wird der Begriff angewandt. Die klassische Pyramidenform lässt sich, 

wenn überhaupt, noch in Entwicklungs- und Schwellenländern darstellen.17 

Bevölkerungspyramiden dienen der Verdeutlichung von markanten Einschnitten.18 Auf-

grund einer jeden Bevölkerungsgeschichte lassen sich bestimmte grafische Formen prog-

nostizieren.19 Viele Bevölkerungspyramiden weisen also Veränderungen in Form von Ein- 

und Ausbuchtungen auf. Diese sind aufgrund von Hungersnöten, Seuchen, Kriege oder 

geburtenschwacher sowie geburtenstarker Jahrgänge entstanden. Ein gutes Beispiel für 

solche Verformungen stellt Deutschland 1950 dar. In der nachfolgenden Abbildung ist die 

Alterspyramide der Bundesrepublik 1950 vorzufinden.20 

Abbildung 2.2-1: Bevölkerungspyramide Deutschland 195021 

 

„Zerrissene Flanken markieren die Folgen der politischen Entscheidungen, mit denen die 

Deutschen nicht nur sich selbst, sondern viele Völker ins Unglück stürzten.“22 Wenn die 

Einbuchtungen mit Jahren belegt werden, zeigt sich an Hand der Pyramide die komplette 

deutsche Geschichte. Sie sind eine Art Stenogramm historischer Daten.23 

Kam es einmal zu Veränderungen, bleiben diese auch lang in der Pyramide enthalten. Sie 

verschieben sich lediglich von Jahr zu Jahr nach oben.24 „Sie nehmen dabei zwar mindere 

Ausmaße an, weil die Sterblichkeit das Phänomen verebben lässt, beweisen aber 

                                                
17 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
18 vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bevoelkerungspyramide-31262 
19 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
20 vgl. Kernig 2006, S. 31 
21 ebd., S. 33 
22 ebd., S. 33 
23 vgl. ebd., S. 33 
24 vgl. ebd., S. 31 
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gleichzeitig, wie einmal gegebene Einwirkungen über Dezennien hinweg berechenbare 

Konsequenzen nach sich ziehen. An den deutschen Alterspyramiden lässt sich das für die 

Zeitspanne eines ganzen Jahrhunderts trefflich zeigen.“25 

Abbildung 2.2-2: Verschiebung der Ein- und Ausbuchtungen in Deutschland26 

 

Hierbei wird sehr gut sichtbar, wie sich die demografischen Merkmale in der deutschen 

Altersstruktur von 1950 bis 2050 nach oben verlagern. Einbuchtungen können also bei ihrer 

Wanderung zum Kopf der Pyramide beobachtet werden. Jedoch verliert sich die Schärfe 

der Einkerbungen. Somit kann auch vorab verfolgt werden, wie sich die geburtenstarken 

Jahrgänge zur Pyramidenspitze entwickeln. Dennoch ist schon seit den 1980’er Jahren er-

kennbar, dass die Geburtenrate sinkt und die Gesellschaft zur Überalterung tendiert.27 

Alterspyramiden können für jede Bevölkerung erstellt werden. Voraussetzung dafür ist das 

Vorhandensein von entsprechenden Daten und Angaben. Diese Art von Bevölkerungssta-

tistiken gibt es erst seit der Industrialisierung, auch wenn es im Laufe der frühen Vergan-

genheit Bevölkerungszählungen gab.28 Welche Pyramidenformen es gibt, wird im folgen-

den Abschnitt analysiert.  

                                                
25 Kernig 2006, S. 31 
26 ebd., S. 34 
27 vgl. ebd., S. 34 
28 vgl. ebd., S. 31 



6 
 

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Alterspyramiden. 

Die erste Form wird als lineare oder auch klassische Pyramidenform betitelt.29 Mathema-

tisch korrekt, zeichnet sich dabei ein gleichschenkliges Dreieck ab.30 „Ein nahezu lineares 

Abnehmen der Bevölkerungszahl je Altersgruppe mit steigendem Alter ergibt sich aus vie-

len geborenen Kindern und einer dauerhaften hohen Sterblichkeit über alle Altersstufen 

hinweg.“31 Dies bedeutet, dass entweder die Lebenserwartung aller geborenen Kinder nied-

rig ist oder die Kinderzahl pro Frau dezent abnimmt. Trotzdem liegt die Kinderzahl je Frau 

über 2,1. Diese Pyramidenform stellt zum Beispiel Indien dar. Ende des 19. Jahrhunderts 

sah die Bevölkerungsstruktur in Deutschland noch wie die klassische Pyramidenform aus.32 

Die zweite Art bezeichnet man als modifizierte oder verbreitete Pyramidenform33, auch Pa-

godenform genannt.34 „Bei einer konstant sehr hohen oder sogar steigenden Geburtenrate 

besitzt die Pyramide eine sich nach unten exponentiell verbreitende Basis.“35 Dies ist jedoch 

nur bei einer niedrigen Lebenserwartung in Kombination mit einer zeitig einsetzenden Ster-

berate über alle Jahrgänge hinweg möglich. Afrika ist beispielsweise mit einer solchen Ent-

wicklung in Verbindung zu setzen. Grundsätzlich zählen zu dieser Form entwicklungs-

schwache Länder.36 

Die dritte Art37 ist die Tannenbaumform beziehungsweise Tropfenform. Die Tannenbaum-

form hat eine geringe Geburtenrate, wobei die Altersgruppe von 15 Jahren eine Ausbuch-

tung darstellt. Die Altersgruppen ab circa 55 Jahren ziehen sich dann rasch zusammen. 

Daraus folgt eine sehr niedrige Lebenserwartung. Großstädte und vor allem deren Innen-

städte weisen eine solche Pyramidenform auf. Dies lässt sich logisch schlussfolgern: In 

innerstädtischen Bezirken wird wenig für über 60-Jährige oder Familien angeboten. Viel-

mehr werden junge Leute förmlich von Innenstädten angezogen, da sie dort Universitäten 

besuchen können.38 

Die Bienenstockform39 stellt die vierte Bevölkerungspyramide dar. Ihr Merkmal ist die lang-

sam zusammenlaufende Altersstruktur. In sehr hohem Alter zieht sie sich sprunghaft zu-

sammen. Für eine Bevölkerung stellt diese Form das absolute Ideal dar. Grund dafür ist, 

dass die Gesellschaft weder sinkt noch steigt. Um diese Pyramidenart zu erreichen, muss 

die Lebenserwartung hoch sein. Zudem muss die Geburtenrate ein dauerhaftes 

                                                
29 siehe Anlage 1 (Buchstabe a) 
30 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
31 ebd. 
32 vgl. ebd. 
33 siehe Anlage 1 (Buchstabe b) 
34 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
35 ebd. 
36 vgl. ebd. 
37 siehe Anlage 1 (Buchstabe f) 
38 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
39 siehe Anlage 1 (Buchstabe c) 
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Ersatzniveau von 2,1 aufweisen sowie eine hohe aber erst spät einsetzende Sterberate 

vorliegen.40 Unter dem Begriff Ersatzniveau versteht sich die Kinderzahl, die eine Frau be-

ziehungsweise ein Paar im Durchschnitt erreichen muss, um die Bevölkerung zu erhalten.41 

Insofern die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Kinderzahl konstant beibehalten, werden 

sie die Bienenstockform erreichen.42 

Die Glockenform43 ist eine weitere Art der Bevölkerungsstruktur. Charakteristisch ist hierbei 

die wieder steigende Geburtenrate, wobei die Gesellschaft vorher eher niedrige Fertilitäts- 

und Mortalitätsraten aufwies. Deutschland befand sich in den 1960’er Jahren in einer sol-

chen Alterspyramide. Ursache dafür war der derzeitige Babyboom.44 

Die letzte Form bezeichnet man als sogenannte Urnenform45 oder auch überspitzte Zwie-

belform. Diese Art zeichnet sich dadurch aus, dass eine schrumpfende Geburtenrate und 

ein Überhang der über 60-Jährigen vorliegt. Zudem erfahren die jüngeren Jahrgänge stetig 

von Jahr zu Jahr einen Rückgang. Diese Entwicklung betitelt sich oft als Überalterung. Da-

bei muss die Geburtenrate konstant niedriger als 2,1 Kinder pro Frau betragen und der Tod 

erst spät einsetzen. Die Lebenserwartung ist dabei hoch. Die altersspezifische Mortalität ist 

dennoch gleich. Diese Form stellt eine suboptimale Altersstruktur dar. Nicht ohne Grund 

wird sie als Urnenform betitelt. Im Extremfall schafft sich die Bevölkerung selbst ab.46 

Deutschland hatte sich lange Zeit gegen Einwanderung größeren Ausmaßes geweigert. 

Dazu kommt zudem die Fortpflanzungsverweigerung. Diese beiden Faktoren führten dazu, 

dass sich der Pyramidenfuß sich stark verschmälert und sich daraus die Urnenform abge-

zeichnet hat. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Lage in der Bundesrepublik noch 

nicht so prekär wie etwa in Spanien oder Japan ist. In diesen Ländern sieht der Pyramiden-

fuß noch kritischer aus.47  

Da die Demografie enorme Fortschritte gemacht hat, konnte das statistische Bundesamt 

aufgrund seiner Bevölkerungsvorausberechnungen animierte Alterspyramiden erstellen. 

Diese dienen der genauesten Verfolgung der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 

über ein ganzes Jahrhundert.48 In der Bundesrepublik sieht die Alterspyramide für das Jahr 

2019 wie folgt aus: 

  

                                                
40 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
41 vgl. https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/politikwirtschaft/artikel/bevoelkerungsentwicklung-und-globale-migration 
42 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
43 siehe Anlage 1 (Buchstabe d) 
44 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
45 siehe Anlage 1 (Buchstabe e) 
46 vgl. https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramide.aspx 
47 vgl. Kernig 2006, S. 36 
48 vgl. ebd., S. 87 
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Abbildung 2.2-3: Deutschland 201949 

 

Die Pyramide stammt aus der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem 

Jahr 2015. Es ist die aktuellste Analyse, weshalb die Werte aus 2019 nur reine Schätzwerte 

darstellen. In dieser Abbildung wurde die Variante „relativ alte Bevölkerung“ gewählt, um 

die Demografie in Deutschland in seiner drastischsten Variante darzustellen. Hierbei wird 

von einem Geburtenniveau von 1,4 Kindern pro Frau ausgegangen.50 Die Lebenserwartung 

in dieser Pyramide liegt bei neugeborenen Jungen im Jahr 2020 bei 79,1 Jahren. Mädchen 

werden hingegen durchschnittlich 84,1 Jahre.51 Die stärker gefärbten Bereiche sind jeweils 

als Frauen- beziehungsweise Männer-Überschuss zu deuten. Die unter 20-Jährigen bilden 

die kleinste Altersgruppe mit 14,4 Millionen Menschen, was 18 % der deutschen Bevölke-

rung entspricht. Die Bundesrepublik besteht aus 81,6 Millionen Menschen. Die erwerbstä-

tigen Erwachsenen zwischen 20 und 64 Jahren stellen die größte Altersgruppe dar. Sie 

weisen einen Wert in Höhe von 49,0 Millionen Menschen auf, was 60 % der Bundesrepublik 

ausmacht. Die ältere Generation ab 65 Jahren und älter umfassen 18,2 Millionen Men-

schen. Daraus ergibt sich der zweithöchste Prozentsatz von 22 %.52 Daraus lässt sich 

schließen, dass im Jahr 2019 bereits mehr ältere als junge Menschen in Deutschland leben, 

die potenzielle Einzahler darstellen. Das deutsche Rentensystem beruht auf dem soge-

nannten „Drei-Generationenvertrag“. Aufgrund dieser Tatsache entstehen alarmierende 

Probleme. Es fehlt dadurch an nachrückenden Einzahlern. Um gegen diesen Konflikt 

                                                
49 https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2019&g 
50 vgl. ebd. 
51 vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutsch-
land-nach-geschlecht/ 
52 vgl. https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2019&v=3&g 
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anzukämpfen, müssen einige Schritte in Zukunft angegangen werden.53 Die Auswirkungen 

des demografischen Wandels, unter anderem auf die Rentenversicherung, werden später 

analysiert. Probleme in Hinblick auf die Kranken- und Pflegeversicherungen werden eben-

falls aufgezeigt. 

Die Alterspyramide im Freistaat Sachsen verzeichnet einen ähnlichen Trend wie die Bun-

desrepublik. In der nachfolgenden Abbildung zeigt sich der Altersaufbau im Jahr 2019: 

Abbildung 2.2-4: Freistaat Sachsen 201954 

 

Die Bevölkerungspyramide wurde aufgrund der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausbe-

rechnung aus dem Jahr 2016 erstellt. Das oben gezeigte Jahr 2019 beruht demzufolge 

auch auf Vorausberechnungen. Die dunkler gefärbten Bereiche sind ebenfalls je als 

Frauen- beziehungsweise Männer-Überschuss zu deuten. Die Unter 20-Jährigen bilden die 

kleinste Altersgruppe mit 721.000 Menschen, dies entspricht 17 % der Sachsen. Der Frei-

staat Sachsen besteht aus rund 4,189 Millionen Menschen. Die erwerbstätigen Erwachse-

nen zwischen 20 und 64 Jahren stellen die größte Altersgruppe dar. Sie weisen einen Wert 

in Höhe von 2,385 Millionen Menschen auf, was 57 % des Bundeslandes ausmacht. Die 

ältere Generation ab 65 Jahren und älter umfassen 1,083 Millionen Menschen. Daraus 

ergibt sich der zweithöchste Prozentsatz von 26 %.55 Daraus lässt sich ebenfalls schließen, 

dass im Jahr 2019 bereits mehr ältere als junge Menschen in Sachsen leben. Dies führt 

zum selben Problem wie in der ganzen Bundesrepublik. 

 

                                                
53 vgl. Kernig 2006, S. 36 
54 https://www.statistik.sachsen.de/Pyramide/fssa.html 
55 vgl. ebd. 
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3 Analyse der demografischen Entwicklung  

3.1 Demografische Ereignisse im 20. Jahrhundert 

Abbildung 3.1-1: Geburtenniveau im Laufe des 20. Jahrhunderts56 

 

Die Abbildung zeigt deutlich, dass das Geburtenniveau schon langfristig seit einigen Jahr-

zehnten sinkt. Dennoch weist die Darstellung starke Schwankungen auf. Anfang des 20. 

Jahrhunderts sah die Geburtenrate alles andere als beängstigend aus. Das Geburtenni-

veau lag mindestens bei 4,0 Kindern pro Frau. Das damalige Bestandserhaltungsniveau 

betrug circa 3,5. Das Geburtenniveau lag also deutlich über den Anforderungen.57 

Seit 1916 konnte dieses Phänomen, bis auf vereinzelte Ausnahmen, nicht mehr bestätigt 

werden. Es kam zu einem enormen Abstieg des Geburtenniveaus. Ursachen hierfür waren 

vor allem die beiden Weltkriege von 1914 bis 1918 sowie von 1939 bis 1945 und die Welt-

wirtschaftskrise, die ihren Höhepunkt Ende der 20’er Jahre bis Anfang der 30’er Jahre hatte. 

Diese Tatsachen führten zu regelrechten Einbrüchen. Dennoch war zu erwarten, dass auf 

ein Geburtentief ein kurzzeitiges Geburtenhoch folgt. Die Frauen bekamen wieder Kinder, 

sobald sich deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Voraussetzungen verbesserten. Un-

ter Bevölkerungswissenschaftlern spricht man hierbei von dem sogenannten „Timing-Ef-

fekt“. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges ist im früheren Bundesgebiet ein letztes Mal 

im 20. Jahrhundert ein Geburtenhoch zu erkennen. Mitte der 60’er Jahre erreichte der Ti-

ming-Effekt seinen Höhepunkt. Im Jahr 1964 lag das Geburtenniveau bei 2,64 Kindern pro 

                                                
56 Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 46 
57 vgl. ebd., S. 46 
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Frau. Das Bestanderhaltungsniveau belief sich auf circa 2,1. Dieser Erfolg ist als „Baby-

Boom“ in die Geschichte eingegangen. Für diesen Boom gab es mehrere Gründe. Zum 

einen war der Wirtschaftsaufschwung für dieses Phänomen verantwortlich und auch zum 

anderen das „golden age of marriage“. Prägnant für diese Zeit waren die vielen Eheschlie-

ßungen. Mehr als 90 % der unter-36-jährigen Frauen waren in den 1960’er Jahre verheira-

tet. Abschließend war auch das Rollenverständnis dafür zuständig. Die Rollen in der Part-

nerschaft waren klar verteilt. Der Mann ging arbeiten und die Frau kümmerte sich um den 

Haushalt und um die Kinder. Diese Lebensführung wird als „Ein-Ernährer-Modell“ bezeich-

net. Nach dieser Zeit kam es in diesem Jahrhundert nicht mehr zu einem gravierenden 

Geburtenanstieg. Vielmehr ging die Geburtenrate deutlich zurück. Begünstigt wurde dies 

durch die Einführung der Anti-Baby-Pille und durch die liberale Gesetzesänderung von 

1972, wo der Schwangerschaftsabbruch geregelt wurde.58 

Seit 1970 fror das Geburtenniveau in Westdeutschland auf 1,3 bis 1,4 ein. Schlussfolge-

rung: Das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 konnte nicht aufrecht gehalten werden. Die 

Geburtenrate lag erheblich darunter.59 „In der DDR nahm die damalige Regierung den 

durch Schwangerschaftsabbruch ausgelösten Geburtenrückgang zum Anlass, mit familien-

politisch motivierten Maßnahmen (Gewährung von zinslosen Krediten für Ehepaare, Erhö-

hung des Kindergeldes etc.) einen Aufwärtstrend zu bewirken.“60 Daraufhin stieg von 1975 

bis 1980 das Geburtenniveau auf 1,94 wieder an. Der Wert beruht auf dem „Honecker-

Buckel“. Dieses Ergebnis konnte dennoch nicht lang gehalten werden. Man sprach wieder-

holt vom „Timing-Effekt“.61 

Als 1990 die Berliner Mauer fiel und die DDR zum Bundesgebiet beitrat, fanden gleichzeitig 

wirtschaftliche, soziale und politische Umwälzungen statt. Daraus folgte, dass die ostdeut-

sche Bevölkerung stark verunsichert war und daraufhin eine sehr niedrige Geburtenzahl in 

den neuen Bundesländern vorlag. In den Jahren 1993 und 1994 bezifferte sich die Gebur-

tenrate auf 0,77 Kindern pro Frau. Demografen nennen dieses Phänomen „neue Kinderlo-

sigkeit“, weil es grundsätzlich keine gravierenden Ereignisse wie Epidemien, Kriege oder 

ähnliches mit sich zieht. Vielmehr ist das Kinderkriegen freiwilliger und durch soziale Um-

stände schwieriger geworden. Die wachsende Kinderlosigkeit beruht auf bewiesenen Fak-

ten. Zum einen ist das Erstheiratsalter der Frauen gestiegen. Von 1975 bis 2000 lag es in 

Westdeutschland bei 28,5 Jahren. Vorher wurde ein Alter von 22,7 festgestellt. Die neuen 

Bundesländer hatten im Jahr 2000 ein Alter von 28 Jahren, während im Jahr 1990 die 

Frauen mit 23,7 Jahren heirateten. Umso höher das Heiratsalter war, desto unwahrschein-

licher war eine Schwangerschaft mit späterer Geburt. Zum anderen stieg das Geburtsalter 

                                                
58 vgl. Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 46 f. 
59 vgl. ebd., S. 47 
60 ebd., S. 47 
61 vgl. ebd., S. 47 
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der Mütter. Je älter die Frau war, desto schwieriger wurde die Befruchtung und die Geburt. 

Ein weiterer Grund ist die Partnerschaftssituation. Viele Frauen wollen keine Kinder, wenn 

sie sich nicht in der geeigneten Partnerschaft befinden. Ferner lässt sich die Kinderlosigkeit 

mit der beruflichen Karriere erklären. Es ist kompliziert, Kind und Beruf gleichzeitig zu meis-

tern. Diese Vereinbarkeit wird selbst heute noch nicht in allen Berufszweigen gewährleis-

tet.62 

Ein dauerhaft niedriges Geburtenniveau hat auf der einen Seite die Schrumpfung der Be-

völkerung und auf der anderen Seite die Überalterung zur Folge. Schrumpfung deshalb, 

weil die geborenen Kinder nicht ausreichen, um deren Elterngeneration zu ersetzen. Der 

Alterungsprozess wird durch den Anstieg der älteren Bevölkerung in Gang gesetzt. Die de-

mografische Alterung wird zusätzlich durch die enorme Erhöhung der Lebenserwartung und 

durch die hohen Altersstufen beschwert.63 

Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt bereits seit dem 19. Jahrhundert kontinuier-

lich an. Um 1950 betrug die Lebenswartung für einen neugeborenen Jungen 64,6 Jahre 

und für ein neugeborenes Mädchen 68,5 Jahre. Bis Ende des 20. Jahrhunderts erhöhte 

sich diese bei Jungen um zusätzliche elf Jahre. Mädchen wurden sogar 12,9 Jahre älter als 

noch 1950. Verbesserte Lebensverhältnisse, wie Arbeits- und Wohnbedingungen, Hygie-

nestandards oder auch bessere medizinische Versorgung sind Gründe für die dauerhaft 

steigende Lebenserwartung. Ein gesundheitsbewusster Lebensstil kann ebenso eine hohe 

Lebenserwartung mit sich ziehen. Allerdings hat jeder Mensch andere Chancen sehr alt zu 

werden. Dies ist stark von der sozialen Schicht abhängig.64 

Die demografische Entwicklung in Deutschland in Hinblick auf das Wanderungsverhalten 

weist seit dem Ende des zweiten Weltkrieges gravierende Unterschiede in Bezug auf die 

Region auf.65 „Im Zeitraum von 1950 bis 1990 waren insgesamt 22,1 Millionen Menschen 

(Deutsche und Ausländer) in das frühere Bundesgebiet zugewandert, die Zahl der Fortzüge 

betrug zur gleichen Zeit 16,4 Millionen, was einen Gesamtwanderungssaldo von 5,7 Millio-

nen ergibt (Statistisches Bundesamt 2003a).“66 Jedoch schwanken die Zahlen sehr. Je 

nach Rahmenbedingung und Ein- sowie Auswanderungsland steigt oder fällt die Wande-

rungszahl. Ebenso prägen Kriege sowie Naturkatastrophen das Wanderungsverhalten. 

Hohe Wanderungsgewinne waren nach dem zweiten Weltkrieg in Westdeutschland festzu-

stellen. Bis 1961 bestand der Großteil der Zugewanderten aus Kriegsflüchtlingen und Ver-

triebenen, von 1962 bis 1973 hauptsächlich Gastarbeiter und deren Familien. Auffallend 

war jedoch, dass mit Ende der 60’er Jahre ein temporärer Rückwanderungstrend wegen 

                                                
62 vgl. Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 47 ff. 
63 vgl. ebd., S. 49 
64 vgl. ebd., S. 49 f. 
65 vgl. http://www.deuframat.de/gesellschaft/bevoelkerungsstruktur-migration-minderheiten/einwanderung-und-probleme-
der-integration-in-deutschland-seit-1960/demographische-umbrueche-in-deutschland-seit-1960.html 
66 Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 50 
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einer wirtschaftlichen Rezession zu verzeichnen war. Es kam demzufolge zu einem dauer-

haft veränderten Wanderungsverhalten. In wirtschaftlich schwächeren Jahren wies das 

Wanderungssaldo negative Zahlen auf. Ein massiver Anstieg an Zuzügen, infolge eines 

Konflikts im damaligen Jugoslawien, zeigte sich Anfang der 90’er Jahre. Dabei nahmen 

deutschstämmige Menschen sowie Aussiedler aus Osteuropa einen hohen Anteil ein.67 

In der damaligen DDR hingegen stagnierten und schrumpften die Bevölkerungszahlen so-

gar. Bevor 1961 die Berliner Mauer errichtet wurde, siedelten über eine Millionen DDR-

Bürger in die BRD um. Bis zum Fall der Mauer flohen weitere zwei Millionen Menschen aus 

der DDR.68 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ohne die damaligen Zuwanderungszahlen 

die Überalterung sowie der demografische Schrumpfungsprozess rascher verlaufen wäre. 

Erklären lässt sich das anhand des Alters der zugewanderten Personen. Diese waren im 

Gegensatz zu der ansässigen Bevölkerung im Durchschnitt jünger. Der Alterungsprozess 

konnte dadurch verlangsamt werden.69 Eine Veränderung der Pyramidenform ist dadurch 

dennoch nicht möglich gewesen.70 

3.2 Heutige Entwicklungen und zukünftige Annahmen 

Um die heutige und zukünftige deutsche demografische Entwicklung bis zum Jahr 2060 zu 

analysieren, wird die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung herangezogen. 

Die derzeit vorhandene 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung besteht aus den 

Bevölkerungsdaten bis zum Jahr 2013.71 Diese wiederrum beruhen auf dem Zensus 2011.72 

Die enorm hohe Zuwanderung 2014 und allenfalls 2015 hat seitdem den Bevölkerungsauf-

bau verändert. Inwiefern die Einwanderung auf den demografischen Trend Einfluss nimmt, 

kann momentan noch nicht eindeutig bewertet werden. Um einen neuen Entwicklungstrend 

zu bewerten, bedarf es einem längeren Betrachtungszeitraum. Demzufolge erachtet sich 

eine neue Bevölkerungsvorausberechnung als nicht sinnvoll.73 

Die Daten werden an zwei Varianten dargestellt. Die erste Variante zeigt den demografi-

schen Trend bei kontinuierlicher schwacher Zuwanderung und die zweite Variante bei star-

ker Zuwanderung. Die amtliche Bevölkerungsvorausberechnung ist dennoch keine 

                                                
67 vgl. Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 51 
68 vgl. http://www.deuframat.de/gesellschaft/bevoelkerungsstruktur-migration-minderheiten/einwanderung-und-probleme-
der-integration-in-deutschland-seit-1960/demographische-umbrueche-in-deutschland-seit-1960.html 
69 vgl. Micheel, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 51 
70 vgl. http://www.deuframat.de/gesellschaft/bevoelkerungsstruktur-migration-minderheiten/einwanderung-und-probleme-
der-integration-in-deutschland-seit-1960/demographische-umbrueche-in-deutschland-seit-1960.html 
71 vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/Aktuali-
sierungBevoelkerungsvorausberechnung.html 
72 vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
73 vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/Aktuali-
sierungBevoelkerungsvorausberechnung.html 
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Garantie dafür, dass die Zukunft bis zum Jahr 2060 so aussehen wird. Sie dienen lediglich 

der Verdeutlichung der Bevölkerungsstruktur- und zahl unter demografischen Vorausset-

zungen. 74 

Der demografische Wandel lässt sich deutlich am Ausgangsjahr der Bevölkerungsvoraus-

berechnung, 2013, darstellen. Der Altersaufbau zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung 

im Jahr 1990 zeigt die Entwicklung von rund 20 Jahren sehr gut (Abbildung 3.2-1).75 

Abbildung 3.2-1: Altersstruktur Deutschland 1990 - 201376 

 

Die Geburtenzahl ist kontinuierlich nach unten gegangen. Die Baby-Boomer-Generation 

steht kurz vor dem Renteneintrittsalter. Die Altersgruppe ab 70 Jahren bestand 1990 aus 

8,1 Millionen Menschen, 2013 bereits 13,1 Millionen. Das Medianalter hat sich um acht 

Jahre gesteigert. Es ist also von 37 Jahren 1990 auf 45 Jahre gestiegen. Die Bevölkerungs-

pyramide ist auch erkennbar symmetrischer geworden. Dies zeigt gut auf, dass Männer 

heutzutage ein höheres Lebensalter erreichen.77 

Von 2011 bis 2013 ist die Bevölkerungszahl in Deutschland weiter gestiegen. Zwischen den 

Jahren 2003 und 2010 kam es zwar zu einem Bevölkerungsrückgang, welcher jedoch durch 

die hohe Nettozuwanderung 2011, 2012 und 2013 unterbrochen wurde. Grundsätzlich 

bleibt das Problem des Bevölkerungsrückgangs erhalten. Es wirkt sich auf lange Sicht so-

gar noch stärker aus. Die Bundesrepublik bestand 2013 aus 80,8 Millionen Bürgern. Diese 

Zahl wird voraussichtlich in den nächsten fünf bis sieben Jahren noch ansteigen. Dies ist 

                                                
74 vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
75 vgl. ebd. 
76 ebd. 
77 vgl. ebd. 
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von der Nettozuwanderung abhängig. Danach wird die Einwohnerzahl kontinuierlich abneh-

men. Aus den Bevölkerungsdaten von 2013 geht hervor, dass ein Rückgang frühestens im 

Jahr 2023 stattfinden wird. Bei kontinuierlicher schwacher Zuwanderung (Variante 1) be-

steht Deutschland 2060 aus 67,6 Millionen Menschen. Bei kontinuierlich starker Zuwande-

rung (Variante 2) liegt die Einwohnerzahl bei 73,1 Millionen. Zusammenfassend zeigt sich 

dennoch, dass die Bevölkerungszahlen langfristig zurück gehen, da die Sterbeziffer die Ge-

burtenziffer immer stärker übersteigt. Die Nettozuwanderung kann diesen demografischen 

Konflikt nicht dauerhaft schließen. Das seit mehr als vier Jahrzehnten stagnierend niedrige 

Geburtenniveau von 1,4 bedeutet gleichzeitig, dass die neuen Geburtenjahrgänge immer 

kleiner als die der Eltern ausfallen werden, insofern von ähnlichen Werten in der Zukunft 

ausgegangen wird. Die Geburtenzahl wird tendenziell weniger. Eine Geburtenrate von 1,6 

Kindern pro Frau könnte den Trend zwar mindern, aber nicht stoppen. Die Sterbeziffer wird 

hingegen zunehmen, weil die Baby-Boomer-Jahrgänge, die sich momentan im mittleren 

Alter befinden, im Vorausberechnungszeitraum zur älteren Generation gehören werden, wo 

wiederrum die Sterblichkeit größer ist. Die Differenz zwischen Geburtenzahl und Sterbefäl-

len stellt die natürliche Bevölkerungsbilanz dar. Diese verzeichnet schon seit den 1970’er 

Jahren negative Werte in Deutschland und wird aufgrund dessen als Geburtendefizit beti-

telt. 2013 erreichte es den bisher größten Stand von 212.000. Die Wanderungsgewinne 

weisen durchschnittlich eine Zahl von 186.000 auf. Damit ist das Geburtendefizit höher als 

der Wanderungsüberschuss. Bis 2050 steigt das Geburtendefizit kontinuierlich auf über 

500.000. Danach gehen anstatt der Baby-Boomer-Jahrgänge die kleineren Jahrgänge der 

70’er Jahre in das höhere Alter über. Folglich wird die Sterberate leicht sinken. Somit geht 

auch das Geburtendefizit leicht zurück. 2060 sterben voraussichtlich circa 500.000 Men-

schen mehr als überhaupt geboren werden. Wenn sich das Geburtenniveau erhöht und vor 

allem mehr Menschen in die Bundesrepublik einwandern, kann sich der Altersaufbau güns-

tiger entwickeln. 2060 würden dennoch etwa 358.000 Menschen mehr sterben als geboren 

werden.78 

Wie bereits unter dem Gliederungspunkt 2.2 beschrieben, führt der demografische Wandel 

in Deutschland zu gravierenden Veränderungen im Altersaufbau. Die klassische Pyrami-

denform ist schon lang nicht mehr erkennbar. Derzeit wird die Bevölkerungsstruktur von 

den mittleren erwerbsfähigen Altersklassen stark dominiert.79  

In der folgenden Abbildung ist dies anhand der Bevölkerungspyramide von 2013 gut erken-

nen. 

                                                
78 vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
79 vgl. ebd. 
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Abbildung 3.2-2: Altersstruktur Deutschland 2013 - 206080 

 

„Bis zum Jahr 2060 werden die stark besetzten Jahrgänge weiter nach oben verschoben 

und dabei schließlich ausdünnen und von zahlenmäßig kleineren Geburtenkohorten er-

setzt. Damit gehen signifikante Verschiebungen in der Relation der einzelnen Altersgrup-

pen einher.“81 

Abbildung 3.2-3: Deutsche Bevölkerung in Altersgruppen82 

 

Bereits 2030 verschiebt sich der Altersaufbau entscheidend. Umso weiter in die Zukunft 

geschaut wird, desto gravierender werden die Verschiebungen. 2060 besteht die Alters-

gruppe von 0 bis 19 Jahren bereits nur noch aus 16 % und die Generationen im erwerbs-

fähigen Alter sinken von 61 % aus dem Jahr 2013 auf 51 %. Im Gegensatz dazu wird 2060 

jeder Dritte Deutsche das 65. Lebensjahr erreicht haben und die Über-70-Jährigen weisen 

                                                
80 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
81 ebd. 
82 ebd. 
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dann doppelt so viele Personen auf, als Kinder geboren werden. Es wird hierbei von einer 

Nettozuwanderung von 100.000 Menschen pro Jahr und einer stetigen demografischen 

Entwicklung ausgegangen. Eine stärkere Zuwanderung von durchschnittlich 200.000 Men-

schen wirkt sich nur marginal positiver aus. Die Anzahl an jungen Menschen wird also bis 

2060 immer mehr zurückgehen. 2060 gibt es dann nur noch halb so viele junge Bürger wie 

Einwohner ab einer Altersstufe ab 65 Jahren. Die derzeitige erwerbsfähige Altersgruppe 

wird von dem demografischen Wandel ebenfalls stark betroffen sein. Die Zahl wird von 49,2 

Millionen Erwerbsfähigen im Jahr 2013 auf circa 44 Millionen im Jahr 2030 zurückgehen. 

2060 sogar nur noch rund 38 Millionen Menschen. Das ist ein Verlust von 23 %. Wird das 

Renteneintrittsalter erhöht, macht dies einen positiven Unterschied von rund zwei Millionen 

aus. Die Altersgruppe ab 65 Jahren wird hingegen bis 2037 einen rasch nach oben gehen-

den Verlauf aufzeigen. Wird von einem kontinuierlichen demografischen Wandel und einer 

schwachen Zuwanderung ausgegangen, wird die Zahl der Menschen um circa 40 % höher 

als im Ausgangsjahr 2013 ausfallen. Zwischen den Jahren 2037 und 2060 bleibt die Zahl 

fast unverändert. Besonders wachsen wird die Zahl der Altersgruppe ab 80 Jahren. Im Jahr 

2013 gab es in dieser Altersgruppe 4,4 Millionen Menschen. Bei einer Gesamtbevölkerung 

von 80,8 Millionen macht dies 5 % der Bevölkerung aus. 2030 wird diese Zahl um 40 % 

wachsen. 2060 verdoppelt sie sich sogar. Dies bedeutet, dass in 50 Jahren jeder Achte 

Deutsche 80 Jahre und älter ist.83 

Neben den absoluten Bevölkerungszahlen in bestimmten Altersstufen stellt das Verhältnis 

zwischen diesen Altersgruppen eine weitere Charaktereigenschaft des demografischen 

Wandels dar. Setzt man die Erwerbsfähigen mit der jüngeren Altersgruppe ins Verhältnis, 

stellt dies den Jugendquotient dar. Wenn man die älteren Menschen, die potenzielle Emp-

fänger von Renten-, Pflege- sowie Krankenleistungen sind, mit den Erwerbsfähigen ver-

gleicht, ergibt das den Altenquotient. Werden die beiden Quotienten miteinander addiert, 

ergeben diese den Gesamtquotienten. Daraus wird sichtbar, inwieweit die Menschen im 

erwerbsfähigen Alter für die jüngeren und älteren Generationen sorgen müssen. Im Voraus-

berechnungszeitraum wird sich der Jugendquotient zwischen 30 und 32 einpendeln. Der 

Altenquotient hingegen erhöht sich massiv. 2013 entfielen auf 100 erwerbsfähige Men-

schen 34 Einwohner, die 65 Jahre und älter waren. 2060 sind es dann bereits 65 Personen 

bei schwacher Zuwanderung und bei starkem Wanderungsgewinn 61 Personen. Das Wan-

derungsverhalten kann den Altenquotient kaum beeinflussen. Der nach oben gehende 

Altenquotient verläuft bis etwa 1935 sehr schnell. Danach stagniert er und wächst erst wie-

der in den 2040’er Jahren. Der Gesamtquotient wird vom Altenquotient determiniert. Er wird 

von derzeit 64 auf 90 im Jahr 2040 steigen. 2060 geht er sogar auf 97.84 „Bei einem 

                                                
83 vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
84 vgl. ebd. 
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stärkeren Anstieg der Lebenserwartung wäre damit zu rechnen, dass im Jahr 2060 auf 100 

Personen im Erwerbsalter 101 potenzielle Leistungsempfänger kommen würden. Bei einer 

Geburtenrate von 1,6 Kindern je Frau und stärkerer Zuwanderung wären es bei einem Ge-

samtquotient von 94 sieben Personen weniger.“85 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Deutschland in Zukunft immer mehr vom 

demografischen Wandel spüren wird. Die deutsche Bevölkerung wird immer älter und po-

tenzielle Nachrücker fehlen im großen Maße. In naher Zukunft geht die Zahllast der Erwerb-

stätigen ins Unbezahlbare über. Im überspitzten Sinn schafft sich die Bundesrepublik nach 

und nach ab. Der demografischen Wandel kann kaum noch aufhalten werden. Für eine 

positive Veränderung hat Deutschland nur noch begrenzt Zeit. Die Korrekturmaßnahmen 

müssten drastisch sein, um überhaupt einen Vorwärtstrend zu bewirken.86 

Im nachfolgenden Teil wird untersucht, ob der Freistaat Sachsen einen ähnlichen Trend 

wie Deutschland aufweist. Die Analyse der demografischen Entwicklung in Sachsen beruht 

auf den Auswertungen der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung, die den 

Freistaat bis 2030 darstellt. Diese unterscheidet auch wie die 13. koordinierte Bevölke-

rungsvorausberechnung des statistischen Bundesamtes zwischen zwei Varianten. Variante 

1 geht von einem Geburtenniveau von 1,7 bis 2020 und 1,6 bis 2030 sowie einem Wande-

rungssaldo von 280.000 Menschen aus. Variante 2 hat eine dauerhafte Geburtenrate von 

1,6 und einen Wanderungsgewinn von 170.000 angesetzt. Die Vorausberechnungen wur-

den aus den Jahren 2011 bis 2014 entwickelt. Die sächsische Bevölkerungsentwicklung 

zeigt seit 1990 einen rückläufigen Trend auf. 2014 bestand der Freistaat aus 4,06 Millionen 

Menschen. Allgemein sind das 720.600 Bürger weniger als etwa im Jahr 1990. Hohe Ge-

burtenraten und Wanderungsüberschüsse können den demografischen Wandel langfristig 

dennoch nicht aufhalten. Beide Varianten weisen einen Bevölkerungsrückgang auf. Wäh-

rend 2019 die Einwohnerzahl kurzzeitig auf 4,19 Millionen gestiegen ist, sinkt diese Zahl 

bis 2030 auf unter 4 Millionen in der ersten Variante. Das ist ein Abstieg von1,4 %. In der 

zweiten Variante sinkt sie sogar um 5 %, da die Bevölkerungszahl bis 2030 stetig auf 3,85 

Millionen Menschen sinkt.87 Im Jahr 2015 hat Sachsen im Bundesländervergleich zwar mit 

1,59 Kindern pro Paar die höchste Geburtenrate, jedoch reicht die Geburtenziffer nicht aus, 

um die sächsische Bevölkerung langfristig so zu erhalten. Grund dafür ist der Rückgang 

der potenziellen Mütter.88 Als unmittelbare Auswirkung des Alterungsprozesses gehen, trotz 

der steigenden Lebenserwartung, hohe Sterbezahlen einher.89 Neugeborene Mädchen 

                                                
85 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-
Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile 
86 vgl. Kernig 2006, S. 39 
87 vgl. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SH_6_RBV_2017_SN.pdf 
88 vgl. http://www.demografie.sachsen.de/entwicklungstrends-4049.html#a-5257 
89 vgl. https://www.statistik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf 
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weisen heutzutage eine Lebenserwartung von 83,6 Jahren und Jungen von 77,6 Jahren 

auf.90 Die Sterbefälle werden bis 2030 stark ansteigen. Die zahlenmäßig großen Jahrgänge 

rücken in das hohe Lebensalter. Das Mortalitätsrisiko steigt somit. Genauso wie in Deutsch-

land gibt es immer mehr Verstorbene als Geborene. Das Geburtendefizit wächst deshalb 

von 15.000 Menschen 2014 auf 26.000 (Variante 1) oder 27.000 (Variante 2) Einwohner im 

Jahr 2030. Das Wanderungssaldo bleibt dennoch im positiven Bereich. Ein Indikator für 

den Alterungsprozess ist auch das Medianalter. Es wird von etwa 46,7 Jahren 2030 auf 

47,6 Jahre in der ersten Variante oder auf 48,1 Jahre in der zweiten Variante steigen.91 

Im Jahr 2014 bestand die jüngste Altersgruppe von 0 bis 19 Jahren aus nur 16 %. Die 

Menschen im erwerbsfähigen Alter stellten 59,1 % in Sachsen dar. Die Altersstufe ab 65 

Jahre machte 25 % der sächsischen Bevölkerung aus. Im Vorausberechnungszeitraum 

steigt der Anteil der älteren Menschen ab 65 Jahren stärker als der Anteil der jüngeren 

Menschen unter 20 Jahren an. Demzufolge sinkt auch der Anteil an Erwerbsfähigen auf 

circa 52,1 %, da viele Personen in dieser Altersgruppe in das höhere Lebensalter überge-

hen. Der voraussichtliche Wandel der Bevölkerung in Bezug auf die unteren Altersgruppen 

wird vor allem durch die Geburtenentwicklung beeinflusst. Die Entwicklung wird deutlich 

durch Zuwanderungen geprägt. Im Jahr 2014 gab es 646.000 Menschen im Alter von 0 bis 

19 Jahren. Bis 2030 steigt dieser Wert jedoch um 3,4 % (Variante 1) oder 10,2 % (Variante 

2). Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter besteht 2014 aus 2.397.900 Einwohnern. 1990 

waren es rund 500.000 Menschen mehr. Dies ergibt einen Abstieg von 16,7 %. Bis 2030 

setzt sich dieser Negativtrend fort. Hohe Zuwanderungsströme können diese Entwicklung 

nicht aufhalten. Die Schrumpfung der erwerbsfähigen sächsischen Bevölkerung steht ein 

permanenter Anstieg der Menschen ab 65 Jahren gegenüber. 2030 leben dann voraus-

sichtlich 1.187.600 Personen bei Variante 1 und 1.177.600 bei Variante 2. Prozentual ist 

das im Vergleich zu 2014 eine Steigerung von 17,4 % oder 16,5 %. Dementsprechend wird 

im Jahr 2030 fast jeder dritte Sachse über 64 Jahre alt sein. Neben der Analyse verschie-

dener Altersstufen, werden auch die demografischen Abhängigkeitsquotienten angeschaut, 

um die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur anderweitig darzustellen. Der Jugendquotient 

ist von 39,8 im Jahr 1990 auf 23,9 bis 2010 gesunken. 2014 lag er wieder bei 26,9. Bis zum 

Jahr 2030 steigt er nochmals auf 33,9 in der ersten Variante und auf 33,3 in der zweiten 

Variante.92 „Ein Anstieg der Bevölkerung im Alter unter 20 Jahren seit 2010 und der gleich-

zeitige Rückgang der Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren bewirken diese 

Trendwende, die für die kreisfreien Städte wie auch Landkreise gleichermaßen gilt.“93 Der 

Altenquotient betrug im Jahr 1990 26,1. 2014 lag er schon bei 42,2. Diese Tendenz zieht 

                                                
90 vgl. http://www.demografie.sachsen.de/entwicklungstrends-4049.html#a-5257 
91 vgl. https://www.statistik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf 
92 vgl. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SH_6_RBV_2017_SN.pdf 
93 ebd. 
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sich bis 2030 fort. Der Gesamtquotient wies 1990 einen Wert von 65,9 auf und fiel bis 1999 

auf 60,5. Hierbei ist vor allem zu betonen, dass dieser Negativtrend in den 90’er Jahren 

vorrangig durch den damalig sinkenden Jugendquotient als durch den steigenden Alten-

quotienten beeinflusst wurde. Zwischen 2000 und 2014 lag das Verhältnis genau anders-

herum vor. Seit 2000 stieg der Gesamtquotient immer wieder an, da auch der Jugend- und 

Altenquotient größer wurde. Er wird von 69,1 im Jahr 2014 kontinuierlich auf 90,5 bei Vari-

ante 1 und auf 92,1 bei Variante 2 bis 2030 ansteigen.94 

Der demografische Wandel auf Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte ist hingegen 

sehr unterschiedlich. Offensichtlich ist, dass die sächsischen Großstädte Leipzig und Dres-

den als Kreisfreie Städte bis 2030 stark wachsen werden und dafür viele Landkreise durch 

Einwohnerverluste geprägt sind.95 Aufgrund des Bachelorarbeitsthema wird auf eine nähere 

Analyse verzichtet. Alles in Allem zeigt deutlich, dass der Freistaat Sachsen einen nahezu 

identischen demografischen Wandel wie die Bundesrepublik aufweist. In der folgenden Ab-

bildung wird dieser Trend nochmals näher verdeutlicht. Sie zeigt Sachsen im Vergleich zu 

Deutschland im Jahr 2060. 

Abbildung 3.2-4: Vergleich Sachsen mit Deutschland 206096 

 

Die Altersstruktur in Deutschland und Sachsen weisen ähnliche Werte auf. Das Bestands-

erhaltungsniveau wird durch die geringen Geburtenraten schon lang nicht mehr erreicht. 

Ebenso kommt es in beiden Fällen zur Überalterung der Bevölkerung und der damit resul-

tierenden hohen Lebenserwartung. Es gibt viel zu wenige Menschen im erwerbsfähigen 

Alter in Deutschland als auch in Sachsen. Diese können früher oder später die Altenlast 

nicht mehr tragen. Welche Auswirkungen sich aus dem demografischen Wandel ergeben, 

werden unter dem Gliederungspunkt 4.2 erläutert. 

                                                
94 vgl. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Faltblatt/SH_6_RBV_2017_SN.pdf 
95 vgl. ebd. 
96 https://service.destatis.de/laenderpyramiden/ 
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4 Sozialversicherungssysteme in Deutschland 

4.1 Ausgewählte Versicherungszweige und deren Merkmale 

Die Aufgabe des Sozialstaates ist es, Menschen in bestimmten Notlagen zu unterstützen, 

beziehungsweise gegen diese aktiv vorzubeugen. Dieses Prinzip wird durch die Sozialver-

sicherungen umgesetzt. Bürger werden in allen fünf Versicherungszweigen gegen existenz-

gefährdende Risiken abgesichert. Der größte Teil der deutschen Bevölkerung ist versiche-

rungspflichtig. In der Bundesrepublik müssen die Einwohner gegen bestimmte Risiken ab-

gesichert sein. Ausnahmen stellen beispielsweise Selbstständige und Beamte dar. Diese 

Berufsgruppen müssen sich privat oder freiwillig gesetzlich versichern. Bei fast allen Versi-

cherungszweigen zahlen zum einen Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber Sozialversiche-

rungsbeiträge ein. In der Pflichtversicherung herrscht das Prinzip der Solidarität. Das be-

deutet, dass alle Versicherten Beiträge zahlen und das ganz unabhängig davon, ob sie 

Sozialleistungen in Anspruch nehmen oder nicht. Demzufolge werden die Bürger, die öfter 

eine Sozialleistung beanspruchen, durch alle anderen Mitglieder abgesichert. Die Beitrags-

höhe wird auf der Grundlage des Einkommens oder Arbeitsentgelts des Versicherten be-

messen. Die Sozialleistungen werden allerdings durch den solidarischen Ausgleich verteilt. 

In Bezug auf den demografischen Wandel in Deutschland sind die Gesetzliche Renten- und 

Krankenversicherung sowie die Soziale Pflegeversicherung die signifikantesten Sozialver-

sicherungszweige.97 

Die gesetzliche Grundlage der Rentenversicherung stellt das SGB VI dar.98 Die Rentenver-

sicherung dient der sozialen existenziellen Absicherung im Alter aber auch bei Erwerbsmin-

derung und Tod. Sie ist vorrangig beschäftigungsorientiert. Pflichtversichert sind neben den 

in § 1 SGB VI genannten Beschäftigten aber auch einige Selbstständige und Personen, die 

sozialpolitischen Schutz genießen. Diese Gruppen sind in §§ 2, 3 SGB VI zu finden. Gemäß 

§ 7 SGB VI bietet die gesetzliche Rentenversicherung auch die Möglichkeit der freiwilligen 

Versicherung. Diese ist aber von der Versicherungspflicht auf Antrag nach § 4 SGB VI zu 

unterscheiden. Zum versicherungsfreien Personenkreis gehören unter anderem geringfü-

gig Beschäftigte gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB VI i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV. Die 

Rentenhöhe richtet sich nach den eingezahlten Beiträgen. Das Rentenniveau soll prinzipiell 

den individuellen Lebensstandard erhalten. Durch Reformen um die Jahrtausendwende, 

musste dieses Niveau langfristig abgesenkt werden. Betriebliche und private Altersversor-

gungen werden deshalb immer attraktiver.99 Die Finanzierung beruht auf drei Säulen. Die 

Versicherten- und Arbeitgeberbeiträge bilden die ersten zwei Säulen und der 

                                                
97 vgl. https://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40478/sozialversicherungssystem 
98 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.) 2018, S. 38 
99 vgl. Becker/Kingreen 2018, S. XXXV f. 
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Bundeszuschuss letztendlich die dritte Säule. Die Ausgaben werden jedoch hauptsächlich 

durch Versicherten- und Arbeitgeberbeiträge gedeckt. Zum Bundeszuschuss gehört der all-

gemeine und zusätzliche Zuschuss. Der allgemeine Zuschuss wird auch wie die Beiträge 

für die Finanzierung der Rentenleistungen verwendet. Nur die nicht beitragsdeckenden 

Leistungen werden durch den zusätzlichen Zuschuss abgegolten. Die Rentenversicherung 

wird durch das Umlageverfahren gemäß § 153 SGB VI sowie den Generationenvertrag 

finanziert. Umlageverfahren bedeutet, dass Beiträge, die heute eingezahlt werden, direkt 

als Rente an alle Rentner ausgezahlt, beziehungsweise umgelegt werden. Demzufolge bil-

det der Einzelne kein Rentenkapital. Die Beiträge werden sofort wieder ausgegeben. Unter 

dem Generationenvertrag versteht sich ein nicht schriftlicher Vertrag zwischen Erwerbsfä-

higen und Rentnern. Er verpflichtet die heutige erwerbsfähige Bevölkerung, die Renten ih-

rer vorausgehenden Generation sicher zu stellen, unter dem Aspekt, dass ihre nachfol-

gende Generation diese Verpflichtung ebenfalls übernimmt. Die allgemeine Rentenversi-

cherung hat einen Finanzverbund. Die Ausgaben, bis auf Investitionen, Leistungen zur Teil-

habe oder Verwaltungskosten, werden von allen Rententrägern nach dem Verhältnis der 

Einnahmen je für ein ganzes Kalenderjahr einheitlich getragen. Wenn die liquiden Mittel 

nicht ausreichen, hilft der Bund mit einer Liquiditätshilfe aus.100 Die Höhe des Beitragssat-

zes legt die Bundesregierung in Form von Rechtsverordnung fest. Die Zustimmung des 

Bundesrates ist dabei unentbehrlich. Nach § 158 SGB VI liegt der Beitragssatz derzeit bei 

18,6 % des Arbeitsentgelts. Hierbei ist zu betonen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 

die Hälfte des Satzes, sprich 9,3 % tragen.101 

Das SGB V ist durch die Gesetzliche Krankenversicherung gekennzeichnet. Gemäß § 1 S. 

1, 2 SGB V hat sie als Solidargemeinschaft die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten 

zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Dies umfasst 

auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der 

Versicherten. Aus dieser Aufgabe lassen sich drei Leistungsarten erkennen, zum ersten die 

Prävention, zum zweiten die Krankenbehandlung und zum dritten die Rehabilitation. Der 

versicherte Personenkreis richtet sich nach § 5 SGB V. Die Versicherungsfreiheit ist in § 6 

SGB V geregelt. Darunter zählen vor allem Arbeitnehmer und Arbeiter, die die Jahresar-

beitsentgeltgrenze von 59.400 € brutto gemäß § 6 Abs. 6 SGB V regelmäßig übersteigen 

sowie Beamte. Nach § 7 SGB V sind ebenso geringfügig Beschäftigte versicherungsfrei. 

Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung gibt es im SGB V auch. Des Weiteren können 

Mitglieder auch familienversichert sein.102 Finanziert werden die Ausgaben durch Beiträge, 

aber auch durch sonstige Einnahmen. Der allgemeine Pflichtbeitrag in Höhe von insgesamt 

14,6 % des Arbeitsentgelts (14,0 %, wenn ermäßigt) wird von Arbeitnehmern und 

                                                
100 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.) 2018, S. 44 f. 
101 vgl. Becker/Kingreen 2018, S. XXXVII 
102 vgl. ebd., S. XXXI f. 
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Arbeitgebern je zur Hälfte, also 7,3 %, getragen. Den kassenindividuellen Zusatzbeitrag 

trägt der Versicherte allein. Familienversicherte zahlen keine Beiträge. Bundeszuschüsse 

aus Steuermitteln komplettieren die Finanzierung. Der Gesundheitsfonds spielt eine große 

Rolle. Es werden die Einnahmen gesammelt und verwaltet sowie später auf die Kranken-

versicherungsträger verteilt. Die Träger erhalten einen Pauschalbetrag für jeden Versicher-

ten. Das Bundesversicherungsamt ist für den Gesundheitsfonds zuständig.103 

Die Soziale Pflegeversicherung findet ihre rechtliche Grundlage im SGB XI und ist sogleich 

die neueste Sozialversicherung. Sie trat erst zum 01.01.1995 in Kraft. Sie ist dafür da, um 

das Risiko der Pflegebedürftigkeit absichern zu können. Gemäß § 1 Abs. 4 SGB XI hat die 

Pflegeversicherung die Aufgabe, Pflegebedürftige zu unterstützen, weil sie wegen dem 

Ausmaß der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Hilfe angewiesen sind. Die Pflegeleistun-

gen dienen den Pflegebedürftigen dahingehend, dass sie dadurch möglichst lang ein selbst-

bestimmtes und selbstständiges Leben führen können.104 Das SGB XI lehnt sich organisa-

torisch stark an die Gesetzliche Krankenversicherung an. Sichtbar wird dies vor allem bei 

den Versichertengruppen. Gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 SGB XI sind kraft Gesetzes alle Versi-

cherten der Krankenversicherung automatisch auch nach SGB XI pflegeversichert. Deutlich 

wird es auch dadurch, dass die Pflegekassen in den Krankenkassen angesiedelt sind. Fi-

nanziert wird die Soziale Pflegeversicherung ausschließlich durch Beiträge. Im Gegensatz 

zur Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es hier keinen Bundeszuschuss. Das Beitrags-

recht findet viele Parallelen zum SGB V. Nach § 55 SGB XI lag der Beitragssatz bis Ende 

2018 bei 2,55 %. 2019 erhöhte er sich. Im Punkt 4.2.3 findet dieser Aspekt eine nähere 

Erläuterung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen je die Hälfte. Um die Arbeitgeberbelas-

tung auszugleichen, wurde in 15 Bundesländern ein Feiertag abgeschafft. Bis auf Sachsen 

gaben alle Bundesländer den Buß- und Bettag ab. Für diesen Tag müssen die Arbeitneh-

mer im Freistaat den Beitragssatz allein zahlen. Eine weitere Besonderheit stellt der Kin-

derlosenzuschlag dar. Dieser ist aufgrund des Bundesverfassungsgerichts eingeführt wur-

den. Er besagt gemäß § 55 Abs. 3 i.V.m. § 59 Abs. 5 SGB XI, dass alle Versicherten, die 

das 23. Lebensjahr vollenden und noch kein Kind haben, 0,25 % Beitragszuschlag allein 

tragen müssen nach.105 „Von 2015 bis 2033 wird aus einem Teil der Beiträge ein Sonder-

vermögen („Vorsorgefonds der sozialen Pflegeversicherung“) zur langfristigen Stabilisie-

rung des Beitrags in der sozialen Pflegeversicherung ab 2035 gebildet.“106 

                                                
103 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.) 2018, S. 133 ff. 
104 vgl. ebd., S. 174 
105 vgl. Becker/Kingreen 2018, S. L ff. 
106 Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.) 2018, S. 180 
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4.2 Voraussichtliche Auswirkungen des demografischen Wandels 

Der demografische Wandel in Deutschland ist längst im Renten-, Gesundheits- und Pflege-

system angekommen. Es ist fraglich, wie die erwerbsfähige Generation das Leben der im-

mer älter werden Menschen in Zukunft finanziell absichern soll. Die Erwerbsfähigen müssen 

sich selbst unterhalten, durch Beiträge, die Renten der Alten finanzieren und zusätzlich 

auch noch selbst für ihr Alter sparen, da es an jungen Menschen stark fehlt. Das Bestand-

serhaltungsniveau ist schon lang nicht mehr gegeben.107 „Die 19. Legislaturperiode (…) 

wird aller Voraussicht nach die letzte sein, in der Deutschland demografisch gesehen opti-

mal dasteht: Die Generation der Babyboomer steht überwiegend noch im Arbeitsleben (…) 

und die Sozialversicherungen verzeichnen Einnahmerekorde. Doch diese derzeit so ma-

kellos wirkende Bilanz ist nur eine Momentaufnahme.“108 Die voraussichtlichen Auswirkun-

gen sowie mögliche Reformvorhaben werden im Folgenden nähergebracht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die Bücher von den Autoren Kerschbaumer/Schroeder, Kernig, 

Walla/Eggen/Lipinski und Kersten/Neu/Vogel aus den Jahren 2005, 2006 und 2012 jeweils 

die aktuellsten und neusten Auflagen darstellen. Aufgrund dessen, dass der demografische 

Wandel bereits seit mehreren Jahrzehnten besteht und nur mehr in das Visier der Politik 

rückt, sind die Erkenntnisse sowie Inhalte aus den oben genannten Büchern immer noch 

aktuell und gültig. Die Auswirkungen sind demzufolge teilweise von den oben genannten 

Autoren übernommen wurden. Gelegentlich wurden deren Auswirkungen lediglich mit ak-

tuellen Studien und Zahlen untermauert, sodass der Bezug zu den voraussichtlichen Maß-

nahmen gezogen werden kann. 

4.2.1 Gesetzliche Rentenversicherung 

Die gesetzliche Rentenversicherung spürt die demografische Entwicklung am deutlichsten. 

Der Generationenvertrag wird in naher Zukunft vor großen Herausforderungen stehen. Das 

Verhältnis zwischen den beitrags- sowie steuerzahlenden Erwerbsfähigen und den Ren-

tenempfängern wird ins Ungleichgewicht geraten.109 Laut Stand vom Juli 2018 leben in der 

Bundesrepublik 21,043 Millionen Bürger mit Rentenbezug. Waisenrentner finden hierbei 

keine Berücksichtigung.110 Bereits in der Vergangenheit wurden Reformen durchgeführt, 

um die Alterung der Bevölkerung zu finanzieren. Hierbei ist unter anderem das Nachhaltig-

keitsgesetz vom 21.07.2004 oder auch das Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 

20.04.2007 anzumerken. Bis heute werden die Gesetze ersetzt, aber auch teilweise 

                                                
107 vgl. Kernig 2006, S. 11 
108 https://www.iwkoeln.de/presse/presseveranstaltungen/beitrag/pressekonferenz-perspektive-2035-wirtschaftspolitik-fuer-
den-demografischen-uebergang-347499.html 
109 vgl. http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138845/probleme-und-zukunftsper-
spektiven-des-sozialstaates?p=all 
110 vgl. https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zah-
len/03_statistiken/wichtige_eckzahlen_node.html 
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korrigiert.111 Inhaltlich zeichnete sich das RV-Nachhaltigkeitsgesetz vor allem durch die Än-

derung der Rentenanpassungsformel sowie die Anhebung des Renteneintrittsalter aus.112 

Zum Abschluss der 18. Legislaturperiode 2017 wurde eine demografische Bilanz gezogen. 

Darin wurden Maßnahmen entwickelt, um die demografische Entwicklung besser zu gestal-

ten. Zum einen wollen sie den Bundeszuschuss von 2019 bis 2022 erhöhen. Zum anderen 

soll der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand flexibler werden. Dafür wird das Hin-

zuverdienstrecht reformiert. Dazu sollen auch verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, 

um Prävention und Rehabilitation zu stärken. Unter dem flexiblen Übergang versteht die 

Bundesregierung auch, die Renteninformationen so zu erweitern, dass der Bürger über alle 

Gestaltungsmöglichkeiten beim Übergang in den Ruhestand hingewiesen wird. Zuletzt hat 

die Bundesregierung den Entwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes besiegelt. Die be-

triebliche Altersvorsorge soll nachhaltig verbreitet werden.113 „Mit dem Gesetzentwurf wird 

den Sozialpartnern die Möglichkeit eröffnet, in Tarifverträgen Betriebsrenten ohne Haftung 

der Arbeitgeber zu vereinbaren. Außerdem werden ein tarifliches Optionsmodell kodifiziert 

und die staatliche Förderung der Betriebsrente optimiert. Nicht zuletzt werden die Rahmen-

bedingungen für die betriebliche Altersvorsorge im Sozialrecht verbessert.“114 

Beim Umlageverfahren wird, wie bereits oben beschrieben, nichts angespart. Die laufenden 

Beiträge fließen sofort und überwiegend in die Renten der älteren Generation. Damit dieses 

„Umlagern“ funktioniert, sollten zumindest die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt 

sein. Durch den demografischen Wandel reichen die Beiträge nicht mehr aus und die Aus-

gabenseite der Gesetzlichen Rentenversicherung steigt weiter. Aufgrund dessen leistet der 

Bund einen Zuschuss. Er gibt jährlich einen zweistelligen Milliarden Betrag an Steuergel-

dern dazu.115 In einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln wurde die Aus-

gabenentwicklung bis 2035 simuliert. Die Annahmen beruhen auf den Zahlen der Deut-

schen Rentenversicherung. Der Rentenwert ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch 

in die Gebietsstände West und Ost geteilt. Die Ost-Werte werden nach und nach ange-

passt. Auf demselben Niveau sind sie jedoch noch nicht. Deshalb wird bei der Studie davon 

ausgegangen, dass bis 2035 weiterhin mit unterschiedlichen Größen gerechnet wird. Das 

hat wiederrum zur Folge, dass die Annahmen unterschätzt werden, weil die Ost-Werte klei-

ner sind. Sollte die Bundesregierung ihr politisches Vorhaben im Vorausberechnungszeit-

raum doch komplett umsetzen, fallen die Ausgaben weitaus höher aus. Für die Rentenver-

sicherung wurden zwei Varianten modelliert. Zum einen die Ausgabenentwicklung bei kon-

stantem Sicherungsniveau und zum anderen bei einem Mindestsicherungsniveau. 

                                                
111 vgl. Becker/Kingreen 2018, S. XXXVI 
112 vgl. Fasshauer, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 82 
113 vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/demografie/demogra-
fiebilanz.pdf;jsessionid=A1D05A0B076493961A98AACA8F11AD95.1_cid373?__blob=publicationFile&v=4 
114 ebd. 
115 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 163 
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Innerhalb des zweiten Szenarios wird mit einem Sicherungsniveau gerechnet, wie es § 154 

Abs. 3 SGB VI vorsieht. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Ausgaben bis 2035 in beiden 

Varianten deutlich steigen. Selbst wenn die deutsche Bevölkerung wieder zunimmt, über-

wiegt der Alterungseffekt.116 

Die Politik hat unterschiedliche Handlungsoptionen, um das deutsche Rentensystem in Zu-

kunft zu reformieren. Die Möglichkeiten sollten kombiniert werden, um maximale Erfolge zu 

erzielen. Die wohl signifikantesten Varianten sind die Erhöhung des Rentenbeitragssatzes 

oder die Senkung des Rentenniveaus. Weiterhin könnte die Zahl der Beitragszahlenden 

erhöht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten entweder noch mehr Arbeitslose in 

Arbeit gebracht oder die Einwanderungsvoraussetzungen von jungen Menschen erleichtert 

werden117. Außerdem kann das Ziel durch eine Erweiterung des versicherungspflichtigen 

Personenkreises erreicht werden, sodass beispielsweise auch Beamte, Minister, Abgeord-

nete, Freiberufler und die bisher nicht einbezogenen Selbstständigen versicherungspflichtig 

werden. Zudem könnten auch die Beitragsbemessungsgrenzen in Ost und West stark er-

höht oder sogar abschafft werden. Dies würde bedeuten, dass Menschen mit sehr hohem 

Arbeitsentgelt auch entsprechend hohe Sozialbeiträge zahlen würden. Eine Folge wäre, 

dass die Rentenfinanzierungsprobleme deutlich geringer ausfallen würden.118 Es besteht 

weiterhin die Alternative der Verringerung der Rentenempfänger durch eine Anpassung des 

Renteneintrittsalters. Einen höheren Bundeszuschuss aus Steuermitteln wäre auch eine 

mögliche Variante, um das Rentensystem zu reformieren. 119 Gleichzeitig stellen diese vo-

raussichtlichen Reformvarianten die Auswirkungen des demografischen Wandels dar. 

Jede einzelne Auswirkung bringt Vor- als auch Nachteile mit sich. Höhere Beitragssätze 

führen dazu, dass der einzelne Bürger mehr von seinem Brutto-Einkommen abführen muss. 

Wenn der Bundeszuschuss erhöht wird, bedeutet dies auf der anderen Seite, dass sich das 

staatliche Haushaltsdefizit vergrößert. Beide Änderungen wirken sich folglich auch negativ 

auf die Wirtschaft aus. Das Senken des Leistungsniveaus gefährdet jedoch die zentralen 

Ziele des Rentensystems. Die Gesetzliche Rentenversicherung steht für die Absicherung 

im Alter und nicht etwa für Armut, beziehungsweise für das Nichteinhalten des Lebensstan-

dards.120 Die Maßnahmen können jedoch nicht beliebig gesteigert werden. In den letzten 

Rentenreformen wurde beschlossen, dass unter anderem das Leistungsniveau gleichzeitig 

mit der Erhöhung des Altenquotienten im gleichen Ausmaß gekürzt wird. Um die daraus 

entstehende Versorgungslücke zu schließen, wurde schon vor fast zwei Jahrzehnten die 

sogenannte Riester-Rente eingeführt, die eine privat finanzierte, kapitaldeckende 

                                                
116 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
117 vgl. http://www.bpb.de/izpb/55920/soziale-auswirkungen-der-demografischen-entwicklung?p=all 
118 vgl. http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/demografischer-wandel/270893/christoph-butterwegge-man-reduziert-soziale-
probleme-auf-demografische 
119 vgl. http://www.bpb.de/izpb/55920/soziale-auswirkungen-der-demografischen-entwicklung?p=all 
120 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 163 
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Zusatzversorgung darstellt und vom Bund gefördert wird. Wegreformieren lässt sich der 

Altenquotientenanstieg jedoch nicht. Entgegen dessen erhöht sich das Pro-Kopf-Einkom-

men aufgrund des produktivitätssteigernden technischen Fortschritts. Die Zunahme des 

Altenquotienten kann dadurch trotzdem nicht ausgleichen werden.121  

Würde sich das Renteneintrittsalter erhöhen, hätte dies zur Folge, dass sich der Altenquo-

tient wieder verringert und somit die Erwerbsfähigen finanziell entlasten würde. Das Ren-

teneintrittsalter stellt eine sozialpolitische und wirtschaftlich bedeutsame Größe dar. Durch 

die Anhebung wird an potenziellen Einzahlern gewonnen. Dies führt wiederrum dazu, dass 

sich die Rentenbeitragslast verringert. Gleichzeitig entschärft es die Finanzierungseng-

pässe der Sozialversicherungen. Durch das Rentenanpassungsgesetz wurde das Regelal-

tersrenteneintrittsalter bereits auf 67 Jahre erhöht. Mittlerweile sollte die Politik darüber 

nachdenken, dieses Alter nochmals zu erhöhen. Bei einem so rasch verlaufenden demo-

grafischen Wandel reicht das Eintrittsalter von 67 Jahren nicht mehr aus, um den Altenquo-

tienten so niedrig wie möglich zu halten und somit die Erwerbsfähigen zu entlasten. Grund 

ist, wie bereits genannt, die Baby-Boomer-Generation, die bis 2030 in Rente geht.122 

4.2.2 Gesetzliche Krankenversicherung 

Durch den Anstieg der Rentenempfänger sinkt zum einen die durchschnittliche Beitragsbe-

messungsgrundlage, da die Renten signifikant geringer als die beitragspflichtigen Einnah-

men aus einer Beschäftigung ausfallen. Des Weiteren schrumpft die Anzahl der erwerbsfä-

higen Mitglieder. Dies hat zur Folge, dass die Beitragsbemessungsgrundlagen und somit 

auch die Einnahmen sinken. Zum anderen verursachen Rentner bedeutend höhere Leis-

tungsausgaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung als etwa Erwerbsfähige.123  

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat auch für die Gesetzliche Krankenversicherung 

eine Ausgabenentwicklung bis zum Jahr 2035 simuliert. Hierbei wurde auf die Zahlen des 

Bundesministeriums für Gesundheit sowie auf die des Bundesversicherungsamtes zurück-

gegriffen. Bei den Krankheitskosten wird die Kompressionsthese unterstellt. 124 Diese be-

sagt, dass durch umweltbedingte Faktoren und des deutlich verbesserten medizinischen 

und technologischen Fortschritts, 70-jährige Personen heute gesünder sind als ältere Men-

schen vor noch fünf Jahrzehnten.125 Im Ergebnis stellte sich dennoch wie auch in der Ge-

setzlichen Rentenversicherung heraus, dass die Gesundheitskosten steigen werden. Die 

Pro-Kopf-Ausgaben machen jedoch deutlich, dass diese nur moderat im Gegensatz zu de-

nen der Gesetzlichen Rentenversicherung und der Sozialen Pflegeversicherung 

                                                
121 vgl. http://www.bpb.de/izpb/55920/soziale-auswirkungen-der-demografischen-entwicklung?p=all 
122 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 166 
123 vgl. Jacobs/Dräther, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 100 f. 
124 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
125 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 149 ff. 
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zunehmen. Wird von anderen Thesen ausgegangen, können die Kosten auch enorm in die 

Höhe wandern.126 

Aufgrund der Kompressionsthese verschieben sich die Gesundheitsausgaben mit dem de-

mografischen Alterungsprozess voraussichtlich erst in höhere Altersstufen. Die Nähe zum 

Todeszeitpunkt treibt die Ausgaben erst in die Höhe. Außerdem behaupten Gesund-

heitsökonomen, dass ältere Menschen zwar öfter zum Arzt gehen, aber anstelle kostenin-

tensiver aufwendiger Operationen eher kostengünstigere Maßnahmen, wie Langzeitpfle-

gen oder ähnliches, in Angriff genommen werden, um die Ausgaben so gering wie möglich 

zu halten. Durch die steigende Lebenserwartung und das Altern der deutschen Bevölkerung 

fallen demzufolge die Gesundheitskosten erst in vielen Jahren prägnant hoch aus. Jedoch 

ist ein jetziges Handeln von großer Bedeutung, sodass in weiter Zukunft keine gravierenden 

Finanzierungsprobleme entstehen.127  

Zusammenfassend zeigt sich demnach, dass sowohl die Einnahmenseite, wie auch die 

Ausgabenseite, reformiert werden muss. Auf Grund dieser Effekte wirkt sich der demogra-

fische Wandel dahingehend auf die Gesetzliche Krankenversicherung aus, als das sich der 

Beitragssatz erhöhen muss, um die Kosten später decken zu können und die Einnahmen-

seite zu erhöhen.128 In der Gesundheitspolitik wird es unter anderem notwendig sein, auf 

der Ausgabenseite noch intensiver Effizienzpotentiale zu nutzen.129 Derzeit liegt der Bei-

tragssatz bei 14,6 %. Dieser Wert wird bis 2050 maximal um drei Prozentpunkte steigen.130 

Eine weitere mögliche demografische Auswirkung wäre eine Kürzung des Leistungskata-

logs der Gesetzlichen Krankenversicherung. Erwähnenswert wäre auch die Neubestim-

mung der Krankenversicherungsaufgaben. § 1 des SGB V umfasst ein zu großes Leis-

tungsspektrum. Ein solcher Leistungsumfang ist langfristig gesehen nicht weiter finanzier-

bar. Die Zuzahlungsgrenzen könnten ebenso überdacht werden.131 Außerdem können auch 

einige rentenrechtliche Auswirkungen analog auf die Gesetzliche Krankenversicherung be-

zogen werden, wie beispielsweise die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze im SGB 

V. Jedoch muss sie in der Krankenversicherung nicht so massiv ansteigen als etwa in der 

Gesetzlichen Rentenversicherung, da der demografische Wandel, wie oben erklärt, nicht 

so stark im Gesundheitswesen angekommen ist. Ein Ausbau des Versicherten Personen-

kreises im SGB V wäre auch eine Auswirkung, die gleichzeitig dazu führt, dass langfristig 

die Kosten gedeckt werden können. 

                                                
126 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
127 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 149 ff. 
128 vgl. Jacobs/Dräther, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 100 ff. 
129 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
130 vgl. Jacobs/Dräther, in: Kerschbaumer/Schroeder (Hrsg.) 2005, S. 115 
131 vgl. https://www.bdc.de/solidarische-krankenversicherung-und-demografischer-wandel-wie-mit-begrenzten-finanzen-
umgehen/ 
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Im Bereich des Gesundheitswesens wurden mit Ende der 18. Legislaturperiode einige de-

mografisch bedingte Maßnahmen getroffen. Vorzugsweise ist das Präventionsgesetz zu 

nennen, welches zu einer besseren Verzahnung der Sozialversicherträger in Hinblick auf 

Prävention und Gesundheitsförderung führen soll, um so Kosten einzusparen.132 

4.2.3 Soziale Pflegeversicherung 

Der demografische Wandel verursacht einen massiven Anstieg an älteren pflegebedürfti-

gen Menschen.133 Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung noch mehr. 

Abbildung 4.2-1: Pflegebedürftige im demografischen Wandel134 

 

Vor allem die Zahl der Pflegebedürftigen, die über 90 Jahre alt sind, steigt ab 2030 massiv 

an. Grund hierfür ist die Baby-Boomer Generation, die in das höhere Lebens- und somit in 

das Pflegebedarfsalter übergeht.135 

Die Pflegepolitik steht vor großen Herausforderungen, da sich neben den hohen Fallzahlen 

auch die familiären Strukturen verändert haben. Immer mehr Paare bleiben kinderlos, Fa-

miliengenerationen leben öfter weit auseinander, Frauen sind häufiger erwerbstätig und äl-

tere Menschen sind zukünftig öfter ohne Partner. Die private Pflegebereitschaft kann somit 

nicht mehr so ausgeführt werden, wie es etwa vorausgesetzt wird. Familiäre Pflege ist güns-

tiger, da sie aber aufgrund der genannten Fakten einen Rückgang erfährt, müssen 

                                                
132 vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/demografie/demogra-
fiebilanz.pdf;jsessionid=A1D05A0B076493961A98AACA8F11AD95.1_cid373?__blob=publicationFile&v=4 
133 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 155 
134 http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Pflegebeduerftige_Anzahl.html 
135 vgl. ebd. 
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professionelle Pflegekräfte eingesetzt werden, die jedoch bedeutend teurer sind.136 Um die 

Pflegefachkräfte und die SGB XI-Leistungen finanzieren zu können, müssen Maßnahmen 

ergriffen werden, die gleichzeitig die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf 

die Soziale Pflegeversicherung darstellen. „Die Versichertenbeiträge, die Lebensarbeitszeit 

oder der Steuerzuschuss können erhöht werden. Die Kosten lassen sich durch Leistungs-

wettbewerb, private Vorsorgepflichten und schließlich auch durch Leistungskürzungen sen-

ken.“137 Diese Auswirkungen lassen sich nicht mehr verhindern.  

Zum 01. Januar 2017 wurde der Beitragssatz in der Sozialen Pflegeversicherung um 0,2 

Prozentpunkte erhöht. Diese Anpassung wurde jedoch nur hintergründig wegen demogra-

fisch bedingten Umständen durchgeführt. Der Beitrag wurde vor allem durch die Finanzie-

rung der großen Pflegereform erhöht.138 Das sogenannte Zweite Pflegestärkungsgesetz, 

was zum 1. Januar 2017 in Kraft trat, definierte unter anderem den Pflegebedürftigkeitsbe-

griff neu. Pflegebedürftige wurden nun nach dem Grad ihrer Selbstständigkeit eingeschätzt 

und nicht mehr nach Zeitaufwand eingestuft. Die Beurteilung wird jetzt mit einem neuen 

Begutachtungsinstrument durchgeführt. Aus den drei Pflegestufen wurden fünf Pflege-

grade. Durch die Umstrukturierung wurde niemand schlechter gestellt. Leistungen stiegen 

und demzufolge hatten mehr Menschen Anspruch auf SGB XI-Leistungen.139 

Neben dem erweiterten Leistungskatalog zeichnete sich in den nächsten Jahren trotz all-

dem ab, dass auch aufgrund des demografischen Wandels die Ausgabenseite der Sozialen 

Pflegeversicherung rasant anstieg. Schon im Mai 2018 hatte Jens Spahn, Bundesgesund-

heitsminister, angedeutet, dass der Beiträge in der Sozialen Pflegeversicherung nochmals 

erhöht werden müssen. Die Anpassung war somit wegen der Mehrausgaben aufgrund der 

demografischen Entwicklung erforderlich. Nach aktuellen Annahmen wird die Pflegeversi-

cherung 2018 eine Einbuße von 3,1 Milliarden Euro registrieren. Wenn keine Anpassung 

vorgenommen wurden wäre, wäre das Defizit bis 2022 auf etwa 5 Milliarden Euro gestie-

gen. Das Bundeskabinett stimmte dem Gesetzesentwurf somit zu. Am 01. Januar 2019 ist 

das PV-Beitragssatzanpassungsgesetz in Kraft getreten. Der Beitragssatz liegt nunmehr 

bei 3,05 %. Er wurde also um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Der Kinderlosenzuschlag hat 

sich nicht geändert. Kinderlose Versicherte leisten somit einen Beitragssatz von 3,30 % der 

beitragspflichtigen Einnahme.140 

Um die Mehrausgaben jedoch vollständig zu decken, reichen diese Anpassungen in Zu-

kunft nicht aus. Erschreckend ist, dass sich der Beitragssatz seit der Einführung der 

                                                
136 vgl. Walla/Eggen/Lipinski 2006, S. 155 
137 Kersten/Neu/Vogel 2012, S. 43 
138 vgl. https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/versicherungsrecht/866-beitragssatz-pflegeversiche-
rung-2019.html 
139 vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/demografie/demogra-
fiebilanz.pdf;jsessionid=A1D05A0B076493961A98AACA8F11AD95.1_cid373?__blob=publicationFile&v=4 
140 vgl. https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/versicherungsrecht/866-beitragssatz-pflegeversiche-
rung-2019.html 
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Sozialen Pflegeversicherung bereits verdreifacht hat. Da sich der demografische Wandel 

zukünftig noch stärker auf den Pflegebedarf auswirken wird, wird auch die Beitragsanpas-

sung kein Ende haben. Es ist also damit zu rechnen, dass durch die steigenden Pflegebe-

dürftigen-Zahlen und die Lohnerhöhungen, die Beitragssätze immer weiter in die Höhe ge-

trieben werden.141 

Im Freistaat Sachsen sinken zwar die Einwohnerzahlen, aber die Anzahl an älteren Men-

schen steigt massiv an. Bis zum Jahr 2025 erhöhen sich die Pflege- und Krankheitsfälle 

besonders in der anfälligen Altersgruppe ab 80 Jahren auf rund ein Zehntel der sächsischen 

Gesamtbevölkerung. Dazu kommt, dass junge Menschen wegen Arbeits- und Studienan-

geboten aus der Heimat wegziehen, um keine langen Pendelzeiten zu haben. Deren Eltern 

verbleiben jedoch im Freistaat. Wenn diese dann im hohen Alter pflegebedürftig werden, 

kann die häusliche Pflege durch deren Kinder nicht mehr aufgenommen werden, da die 

Entfernung zum Elternhaus zu groß ist. Die familiäre Betreuungslücke wird somit immer 

öfter durch professionelle ambulante oder auch stationäre Pflege geschlossen werden müs-

sen. Folglich steigt auch hier der Leistungsbedarf und somit die Ausgabenseite der Sozialen 

Pflegeversicherung. Auswirkungen des demografischen Wandels sind ebenso Beitrags-

satzanpassungen oder das Sinken des Leistungsniveaus.142 

 

                                                
141 vgl. https://www.pflegeversicherung-experten.de/news/items/mehr-geld-fuer-die-pflege-wer-soll-das-finanzieren.html 
142 vgl. http://www.demografie.sachsen.de/gesundheit-und-pflege-5152.html 
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5 Expertenbefragung zum demografischen Wandel 

5.1 Konzeption und Zielsetzung 

Ein Teil der Bachelorarbeit ist es, Politiker und Sozialversicherungsträger in Form einer 

Expertenbefragung nach ihrer Meinung zum Thema demografische Entwicklung zu fragen.  

Unter Experten werden fachlich qualifizierte sowie oft auch wissenschaftlich ausgebildete 

Personen, die in einem Themenkomplex umfassendes Fachwissen haben, verstanden. Im 

weitesten Sinn werden auch Beteiligte, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, be-

fragt.143 In der vorliegenden Expertenbefragung werden Politiker von der sächsischen AfD, 

CDU, SPD und FDP sowie Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger DRV-MD und AOK 

Plus als Experten herangezogen. Um möglichst vielseitige Antworten zu erhalten, wurden 

demzufolge kontroverse Parteien angeschrieben. Die Sozialversicherungsträger sind 

ebenso von Bedeutung, da sie diejenigen sind, die täglich mit dem demografischen Wandel 

konfrontiert werden.  

Die Expertenbefragung stellt in der vorliegenden Arbeit einen Fragebogen dar. Der Frage-

bogen wurde auf der Grundlage des wissenschaftlich fundierten Buches „Erstellung von 

Fragebogen“ von dem Autor K. Wolfgang Kallus entwickelt. Aufgrund dessen, dass es nur 

ein kurzer Fragebogen ist, wurde nicht die komplette Methodik zur Fragebogenerstellung 

des Autors übernommen. Bei dessen Konzeption wurde darauf geachtet, dass er nur wenig 

Zeit in Anspruch nimmt. Es wurden zehn Minuten angesetzt. Die kurze Bearbeitungsdauer 

verspricht, dass die Konzentration der Experten über die ganze Befragung gehalten werden 

kann und sie nicht mit der Beantwortung überfordert sind. Des Weiteren ist zu Anfang des 

Fragebogens eine Einleitung vorzufinden. Diese dient dazu, dass der jeweilige Experte zur 

Thematik hingeführt und über die Ausfüllinstruktion aufgeklärt wird. Im Beantwortungsteil 

wurden nur Freitext-Fragen gewählt. Der Fragebogen gliedert sich in drei themenspezifi-

sche Subtests mit mindestens einer Item-Frage. Es wurde großer Wert daraufgelegt, dass 

sie ihre eigene Meinung darstellen und nicht ihre Ansichten anhand von Antwortmöglich-

keiten wählen. Damit wird auch vermieden, dass sich die Experten keine Gedanken ma-

chen müssen. Sie sind quasi gezwungen, über die Problematik nachzudenken. 

Die Experten sollen bei der Befragung die Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen, 

die bundesweiten Auswirkungen auf die Gesetzliche Renten- und Krankenversicherung so-

wie auf die Soziale Pflegeversicherung und mögliche Lösungsansätze der Problematik aus 

ihrer Sicht darstellen. Der demografische Wandel in der Bundesrepublik ist einer der Haupt-

schwerpunkte der Bachelorarbeit. Dieser wurde bereits voll umfänglich analysiert, weshalb 

                                                
143 vgl. https://lehrerfortbildung-bw.de/st_kompetenzen/weiteres/projekt/projektkompetenz/methoden_a_z/expertenbefra-
gung.htm 
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in der Expertenbefragung die demografische Entwicklung im Freistaat Sachsen im Vorder-

grund steht, auch wenn diese unter dem Gliederungspunkt 3.2 kurz dargestellt wurde. 

Es soll untersucht werden, ob die Experten ähnliche Entwicklungs- und Auswirkungsannah-

men, wie die Demografen voraussagen und ob bei der sächsischen Bevölkerungsentwick-

lung Parallelen zu dem deutschen Alterungsprozess zu finden sind. Ziel der Befragung ist 

es, das Bachelorarbeitsthema durch weitere Meinungen aus der realen Welt vielseitiger zu 

gestalten und dadurch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. 

Um die Expertenbefragung durchzuführen, ist eine Kontaktaufnahme mit den Experten un-

abdingbar. Da sich die Erreichbarkeit oft als schwierig herausstellt, wurde bereits im No-

vember des vergangenen Jahres eine E-Mail an die jeweiligen Experten gesendet. Wie 

diese aussieht ist aus der Anlage 2 zu entnehmen. Im Großen und Ganzen wurde zur Ba-

chelorarbeitsthematik hingeführt. Ebenso wurde erwähnt, was sie bei der Befragung erwar-

ten würde und schlussendlich wurden sie darum gebeten, an der Befragung teilzunehmen. 

Insgesamt meldeten sich fünf von sechs Experten auf meine Anfrage zurück. Jedoch 

konnte nur mit vier Antworten gearbeitet werden.  

5.2 Antworten der Parteien und Sozialversicherungsträger 

Die nachfolgenden Antworten der Parteien und Sozialversicherungsträger sind voll umfäng-

lich nochmals in den Anlagen 3 bis 7 vorzufinden. 

Aufgrund dessen, dass die sächsische AfD weder auf die E-Mail reagierte, noch die Exper-

tenbefragung durchgeführt hat, kann deren Meinung nicht ausgewertet werden. Der Ex-

perte der DRV-MD antwortete zwar auf die E-Mail, jedoch mit der Benachrichtigung, dass 

sie keinerlei Auskunft zu dieser Problematik geben. Die Experten der sächsischen CDU, 

FDP und SPD sowie der Experte der AOK Plus haben an der Expertenbefragung teilge-

nommen. Im Folgenden werden deren Antworten dargestellt und mit den Demografenan-

nahmen verglichen. 

Im ersten Subtest, der nur aus einer Frage besteht, sollten die Experten die Bevölkerungs-

entwicklung bis 2050 im Freistaat Sachsen aus ihrer Sicht beschreiben. 

Der Experte der sächsischen CDU geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl in Sachsen 

weiter abnimmt. Er vertraut dabei auf das Statistische Bundesamt. Er ist sich jedoch un-

schlüssig, inwieweit die Zuwanderung die Bevölkerungsentwicklung in Zukunft beeinflussen 

und abmildern wird. Abschließend merkte er dennoch an, dass es innerhalb der jeweiligen 

Alterskohorten zu einer Verschiebung in Richtung der höheren Altersgruppen kommen 

kann. Die Meinung ähnelt der der Demografen. Der Grund ist jedoch offensichtlich. Der 

Experte bezieht sich auf die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung und ergänzt 

diese nur mit eigenen Gesichtspunkten. Deshalb ist es schwierig, diese Ansicht mit den 
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statistischen Daten zu vergleichen. Dennoch kann geschlussfolgert werden, dass die säch-

sische CDU hinter den Annahmen des Statistischen Bundesamtes steht und die Entwick-

lung genauso sieht.  

Der Experte der FDP ist der Meinung, dass die Bevölkerungsentwicklung nicht linear ver-

laufen wird und Zukunftssimulationen nicht reine Projektionen unter dem Vorbehalt sein 

können, dass sich nichts ändern wird. Der demografische Wandel hängt seiner Meinung 

nach von vielen Faktoren ab. Er geht von mehreren Modellen aus. Ein Teil der Faktoren 

kann durch politische Entscheidungen beeinflusst werden. Aus FDP-Expertensicht zählt 

darunter unter anderem die Lebensqualität. Das durch die Politik vermittelbare Gefühl von 

Sicherheit und sozialer Absicherung ist hierbei nicht zu vernachlässigen. Besonders betont 

er die Familienförderung, die die Entwicklung stark verändern kann. Er zeigt auf, dass ein 

Kind in der heutigen Zeit eher ein sogenanntes Armutsrisiko darstellt. Seiner Meinung nach 

hängt es davon ab, ob alleinerziehende Mütter ausreichend Unterstützung erhalten und 

Müttern ein Karriereknick erspart bleibt. Die Arbeitsangebotsentwicklung in Sachsen stellt 

einen weiteren Beeinflussungsindikator des demografischen Wandels dar, je nachdem, ob 

mehr Arbeitsplätze besser bezahlt werden oder der Freistaat in weiten Teilen „Billigheimer“ 

bleibt. Zweiteres führt seiner Ansicht nach vermutlich dazu, dass die Bevölkerungspyramide 

von Sachsen noch schlechter aussehen wird als im Bundesdurchschnitt. Wanderungsge-

winne jüngerer Generationen sind schon lang nicht mehr vorhanden und der Alterungspro-

zess kann aufgrund des geringen Geburtenniveaus nicht mehr ausgeglichen werden. Wenn 

seine Antworten mit den Annahmen der Demografen verglichen wird, wird deutlich, dass er 

die gleichen Entwicklungen voraussagt. Es kann demzufolge davon ausgegangen werden, 

dass der Freistaat Sachsen, laut dem FDP-Experten, einen ähnlichen demografischen 

Trend aufweist wie die Bundesrepublik. 

Der Experte der sächsischen SPD empfindet es als nicht möglich, seriöse Aussagen zu 

dieser Thematik zu treffen. Er setzte jedoch fort, dass für die sächsische Entwicklung die 

Fertilität der Frauen und das Wanderungsverhalten verantwortlich sind. Wirtschaftliche und 

politische Entscheidungen beeinflussen den demografischen Wandel ebenso. Grundsätz-

lich ist er davon überzeugt, dass der Alterungsprozess wegen des medizinischen Fort-

schritts fortbestehen wird. Hierbei wird ebenso verdeutlicht, dass er die gleichen Einfluss-

faktoren wie die Demografen feststellt und demnach daraus eine ähnliche Entwicklung wie 

in Deutschland folgt. 

Letztlich wird die Meinung des Experten der AOK Plus dargelegt. Er verweist bei der Be-

völkerungsentwicklung auf das Statistische Landesamt des Bundeslandes Sachsen. Die 

AOK Plus schließt sich vollumfänglich den Annahmen an. Er weist darauf hin, dass der 

demografische Wandel eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe ist. Dabei will die AOK Plus vor 
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allem in ländlichen Regionen die gute medizinische Versorgung aufrechterhalten. Sie in-

vestieren in innovative und neue Versorgungskonzepte und erhalten das große sächsische 

Filialnetz. Diese Expertenaussage kann mit den statistischen Daten nicht verglichen wer-

den, weil hierbei keine eigene Meinung vertreten, sondern lediglich auf die Vorausberech-

nungen verwiesen wurde. 

Der zweite Subtest der Befragung beinhaltete die Auswirkungen des demografischen Wan-

dels. In Frage eins sollten die Experten beantworten, ob sie bereits heute demografisch 

bedingte Auswirkungen in Bezug auf die Sozialversicherungszweige (Gesetzliche Renten- 

und Krankenversicherung sowie Soziale Pflegeversicherung) in Deutschland sehen.  

Der Experte der sächsischen CDU stellt darauf ab, dass sozialversicherungsrechtliche Aus-

wirkungen aufgrund des demografischen Wandels nur schwerlich feststellbar sind. Einer-

seits steigt wegen der konjunkturellen Lage die Einnahmenseite und andererseits gibt es 

vor allem in der Pflegeversicherung immer mehr Leistungsberechtigte, die die Ausgaben-

seite in die Höhe treiben. Insofern dies außenvor gelassen wird, ist laut dem Experten er-

kennbar, dass die demografische Entwicklung bundesweit sozialversicherungsrechtliche 

Maßnahmen herbeiführt. Mit der Bevölkerungsverschiebung in Richtung der Hochbetagten 

ist gleichzeitig eine Verschiebung von Krankheitsspektren zu chronischen Krankheitsbil-

dern, wie etwa Diabetes, Demenz oder Krebs, erkennbar. Dadurch ändern sich die Versor-

gungsanforderungen. Dies hat zur Folge, dass sich die Gesetzliche Krankenversicherung 

dahingehend entsprechend aufstellen muss. Selbst die Soziale Pflegeversicherung muss 

darauf vorbereitet sein, da die Zahl der Pflegebedürftigen, beispielsweise durch Demenz, 

ansteigen wird. Der Experte sieht jedoch auch eine Auswirkung in Hinblick auf die Gesetz-

liche Rentenversicherung. Durch das in Kraft treten der Rente mit 63 Jahren und mittelfristig 

durch den Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge, ist mit einer Vielzahl an rentenbe-

rechtigten Personen zu rechnen. Die Kosten müssen getragen werden. Zusammenfassend 

zeigt sich bei dieser Expertenmeinung, dass die Auswirkungsannahmen aufgrund der glei-

chen demografischen Vorhersagen auch mit dem Statistischen Bundesamt identisch sind. 

Der sächsische FDP-Experte ist der Ansicht, dass die Probleme auf der Hand liegen. Die 

Zahl der Beitragszahler sinkt, wohingegen die Anzahl an Leistungsempfängern steigt. Sei-

ner Meinung nach kann der Generationenvertrag immer weniger sozialvertraglich umge-

setzt werden. Im Extremfall ist ein Systemversagen vorprogrammiert, wenn die Beitragss-

ätze bei unveränderten Systemen eine unzumutbare Größe erreichen. Insofern Leistungen 

nur gekürzt werden, wird das Sozialversicherungssystem ebenso versagen. Die FDP stellt 

die Auswirkungen extremer dar, als etwa die Demografen. Hierbei ist aber zu betonen, dass 

so eine drastische Konfrontation, die Politik wohl eher zu Veränderungen animiert, als die 

neutralen Meinungen der Demografen. 
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Der Experte der sächsischen SPD sieht die demografischen Herausforderungen in Bezug 

auf die Sozialversicherungen aufgrund des technischen Fortschrittes und der Digitalisie-

rung wiederrum als nicht so gravierend an. Er ist der Meinung, dass die Altersgruppe ab 65 

Jahren deutlich fitter ist als früher. Er empfindet es eher als wichtig, die Fachkräfte in sozi-

alen Berufen, wie beispielsweise auch im Pflegesektor, auszubilden. Für den SPD-Exper-

ten gilt nur eine Regel: die Erwerbsfähigen müssen die nichtarbeitende Bevölkerung tragen. 

Unter die nichtarbeitende Gesellschaft zählt er Kinder, Rentner und Nichterwerbsfähige. 

Die Aussage, dass die älteren Menschen heute vitaler sind, behaupten auch die Wissen-

schaftler. Eine Parallele kann deshalb gezogen werden, jedoch wurde nicht beachtet be-

ziehungsweise wurde kein Bezug darauf genommen, dass die Zahl der kranken Deutschen 

im hochbetagten Alter massiv ansteigt. 

Der AOK Plus-Experte kann für die bundesweiten Auswirkungen keine genauen Einschät-

zungen abgeben, weil die AOK Plus als Kranken- und Pflegekasse für Sachsen und Thü-

ringen agiert, jedoch sieht er Probleme, die nun aufgezeigt werden. Die Soziale Pflegever-

sicherung war bei der Einführung bewusst als Teilleistungsversicherung konzipiert. Auf-

grund dessen, dass sich die Bevölkerungsstruktur maßgeblich geändert hat, machen sich 

die Beteiligten im Pflegebereich sowie die Politik Gedanken, wie die Soziale Pflegeversi-

cherung demografiefest ausgestalten werden kann. Viele Einwohner haben das Gefühl, im-

mer weniger Leistungen zu erhalten, da die Pflegeressourcen knapper werden. Laut des 

Experten der AOK Plus sind die Ausgaben in unter zehn Jahren auf 35 Milliarden Euro 

gestiegen. Zuvor waren es 15 Milliarden Euro weniger. Diese Entwicklung führt zu einer 

Bürgerbelastung sowie zunehmend zu einer Belastung in den kommunalen Sozialkassen. 

Dass es mittlerweile eine Grundsatzdebatte darüber gibt, begrüßt der Experte. Die AOK 

Plus ist als Pflegekasse daran interessiert, die Soziale Pflegeversicherung zukunftsfest zu 

machen. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung sieht der Experte noch keine 

akuten Auswirkungen und somit keinen dringenden Handlungsbedarf. Grund hierfür ist die 

derzeit gute Arbeitsmarktsituation. Jedoch ist er der Meinung, dass diese Lage dafür ge-

nutzt werden muss, um jetzt zukünftig notwendige Reformvorhaben anzustoßen. Dazu zählt 

er unter anderem den Ausbau der telemedizinischen Möglichkeiten. 

Die zweite Frage im Subtest zwei bezieht sich auf die Auswirkungen im Freistaat Sachsen, 

insofern die Experten einen ähnlichen demografischen Wandel, wie in der Bundesrepublik, 

in Sachsen sehen. 

Der sächsische CDU-Experte sieht in Sachsen einen ähnlichen demografischen Trend wie 

in Deutschland. Er betont jedoch, dass die Auswirkungen wegen der Altersstruktur in Sach-

sen eher in Erscheinung treten. Diese können unterschiedlich ausfallen. Renten- sowie 

Pflegeberatungen werden in Zukunft verstärkt in Anspruch genommen. Indirekt führt dies 
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im Rahmen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches zu Auswirkungen in der 

Einnahmeentwicklung der Ortskrankenkassen. Laut des Experten der CDU ergeben sich 

ebenso solche Auswirkungen in Sachsen. 

Der Vertreter der FDP ist der Meinung, dass die sächsischen Sozialversicherungsträger in 

haushälterische Schwierigkeiten kommen werden, wenn sich die gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen nicht ändern. Kommt es zu Reformen in Form eines Finanzierungsausgleiches 

zwischen den einzelnen Trägern und zu höheren Bundeszuschüssen, kann dem entgegen-

gewirkt werden. Beitragssatzanpassungen und Leistungseinschnitte sieht der Politiker als 

kritisch an. Bei dieser Meinung zeigt sich, wie auch bei der CDU, dass der Freistaat Sach-

sen den demografischen Wandel stark spüren wird. 

Laut des SPD-Experten ist der demografische Wandel im Freistaat Sachsen fortgeschritte-

ner als in allen anderen Bundesländern. Jedoch bringt er keine sächsischen Auswirkungen 

an, da das Sozialversicherungssystem bundeseinheitlich geregelt ist. 

Der AOK Plus-Experte macht daraufhin ebenso deutlich, dass die Auswirkungen in Sach-

sen schneller sichtbar werden als in der Bundesrepublik. Seiner Meinung nach wird dies 

mit der Abwanderung begründet. Davon sind vor allem die ländlichen Gebiete betroffen. 

Der Experte setzt fort, dass in Bezug auf die Kranken- sowie Pflegeversicherung die gute 

medizinische Versorgung mittel- als auch langfristig im Fokus steht. Er bringt weiter die 

ländliche Problematik des längeren Anfahrtsweges zu Haus- und vor allem zu Fachärzten 

an. Diese Herausforderung soll mittels neuer Versorgungsformen geregelt werden. Ebenso 

muss die sächsische Krankenhausplanung weiterhin im Sinne des Patienten und wirtschaft-

lich weiterentwickelt werden. Das jetzige Angebot an ambulanten Gesundheitszentren 

muss in Zukunft sinnvoll ausgebaut werden. Die regionalen Gesichtspunkte dürfen laut dem 

Experten auch nicht außer Betracht gelassen werden. Zusammenfassend zeigt sich, dass 

auch die AOK Plus als Kranken- und Pflegekasse auch versicherungsrechtliche Auswirkun-

gen in Sachsen sieht.  

Der letzte Subtest, der wieder nur aus einer Item-Frage besteht, bezieht sich auf die Lö-

sungsansätze. 

Der sächsische CDU-Experte fasst es mit der Aussage, dass wegen der Komplexität und 

Vielschichtigkeit der Problematik „simple Lösungen“ nicht dargestellt werden können, kurz. 

Seiner Meinung nach müssen Bundesdebatten geführt werden. Im Rahmen dieser sollte 

auf ein intergenerationelles Miteinander, das Vermeiden von Angstmacherei und nachhal-

tigen Finanzierungsmaßnahmen hingewirkt werden. 

Der Experter von der sächsischen FDP ist der Meinung, dass eine Ausdehnung der Versi-

cherungspflicht auf Selbstständige und Beamte beziehungsweise eine Aufhebung der 
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Versicherungspflichtgrenzen den demografischen Wandel nicht positiv gestalten kann. Sei-

ner Ansicht nach bewirkt die Ausdehnung einen erweiterten versicherungspflichtigen Per-

sonenkreis, der leistungsberechtigt wird. Die zweite Maßnahme, meint der Experte, kann 

nur mit Leistungssteigerungen kombiniert werden und dies soll jedoch verhindert werden. 

Es sei also notwendig, die Sozialversicherung grundlegend zu reformieren oder sogar gänz-

lich Neues zu schaffen. Der FDP-Vertreter setzt fort, dass es für den Gesetzgeber unaus-

weichlich wird, jeweils Grundleistungen festzuschreiben. Diese sollen in den jeweiligen So-

zialversicherungssystemen angeboten werden und zusätzlich den Wettbewerb frei geben. 

Seiner Meinung nach bedeutet das, dass die bisherigen Sozialversicherungsträger ebenso 

wie andere zugelassene Unternehmen, diese Grundleistungen anbieten. Hierbei muss in 

Bezug auf das Daseinsvorsorgeprinzip dieser Leistungen dafür gesorgt werden, dass In-

solvenzrisiken aufgefangen werden. Die Gewinnmargen privater Anbieter könnten auch be-

grenzt werden. Das bewirkt die bestmögliche Verzinsung des später als Beitrag angelegten 

Geldes. Ein Anreiz, die Absicherungsleistungen anzubieten, würde jedoch weiter bestehen. 

Alternativ bringt die FDP als Lösungsvorschlag Staatsfonds, so wie in den Ländern Schwe-

den und Norwegen, an. Aus deren Sicht ist eine teilweise kapitalmarktabhängige Finanzie-

rung in den Sozialversicherungen langfristig unverzichtbar. Die Einwendungen müssen 

dennoch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands und der Unternehmenswettbe-

werbsfähigkeit kritisch geprüft werden. Zusammenfassend bringt der Experte an, dass eine 

intelligente Kombination aus Sozial- und Wirtschaftspolitik unentbehrlich sein wird, um die 

sozialvertragliche Sozialversicherung beizubehalten und deren Zweige ebenso mit einem 

Mix aus (echter) Beitrags-, Umlagen- und Steuerfinanzierung versehen werden muss, so-

dass diese weiterhin vollumfängliche Leistungen erbringen können. Hierbei wurde deutlich, 

dass die FDP für die Sozialversicherungssysteme viele Lösungsansätze hat und sich be-

reits ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat, wie die demografische Entwicklung zu-

kunftsfest gestaltet werden kann. 

Der Experte der sächsischen SPD brachte grundsätzlich erst einmal an, dass der demo-

grafischen Wandel mittelfristig nicht ins Positive umgewandelt werden kann. In seinen Aus-

führungen gibt er weiterhin an, dass der Reichtum in Deutschland extrem ungerecht verteilt 

ist. Aufgrund dessen sieht er es als notwendig an, die Vermögenssteuer einzuführen, damit 

der Staat die Sozialversicherungsausgaben im Notfall aus Steuergeldern stützen kann. Der 

SPD-Vertreter setzt also mehr auf steuerrechtliche Maßnahmen, um die derzeitige Entwick-

lung demografiefest zu machen. Diese Vorhaben wurden bisher von keinem anderen Ex-

perten so dargestellt, noch ziehen Wissenschaftler solche Varianten in Betracht. Eine mög-

liche Herangehensweise ist es dennoch. 

Zuletzt werden nun die Lösungsansätze des Experten der AOK Plus dargelegt. Dieser ist 

der Meinung, dass die medizinische Versorgung vor Ort geplant werden muss. Dazu sind 
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bundeseinheitliche Standards notwendig. Dabei bedarf es vor allen in Bezug auf die Ver-

sorgungsqualität einer gemeinsamen Regelung. Außerdem müssen die telemedizinischen 

Möglichkeiten erweitert und deren Nutzung für Ärzte sowie Patienten verbessert werden. 

Der AOK Plus-Vertreter setzt fort, dass die demografischen Auswirkungen durch Erhebung 

von Beiträgen zur Sozialversicherung auf weitere Einkommensarten gelöst werden können. 

Im Kontext mit Qualitätsstandards müssen verstärkt Kontrollen durchgeführt und bei Fehl-

verhalten drastische Konsequenzen erfolgen. Dies hat zwei positive Effekte. Zum einem 

dient es der Patientensicherheit und zum anderen fördert es das wirtschaftliche Verhalten 

mit begrenzten Ressourcen. Abschließend betont er das Überdenken der Dualität von ge-

setzlicher und privater Krankenversicherung. Aus Sicht des Experten sollte jetzt eine echte 

Wahlfreiheit eingeführt werden. Jede Berufsgruppe kann sich dann selbst für ein Versiche-

rungssystem entscheiden. Langfristig gesehen wäre eine Aufgabenteilung für eine Grund-

versicherung aller Bürger im gesetzlichen Krankenversicherungszweig sowie eine zusätzli-

che freiwillige Absicherung in privaten Zusatzversicherungen denkbar. Die Antworten be-

ziehen sich hauptsächlich auf die Maßnahmen in der Krankenversicherung. Jedoch lässt 

sich aus den vielen verschiedenen Perspektiven erkennen, wie die demografische Entwick-

lung geändert werden kann. 

Bei Betrachtung der Expertenantworten zeigte sich eine Vielseitigkeit der Herangehens-

weise an diesen Themenkomplex. Einige Meinungen ähnelten den der Demografen und 

der statistischen Daten. Nahezu alle Experten bestätigten, wie auch die Wissenschaftler, 

dass der demografische Wandel im Freistaat Sachsen viel schneller als im ganzen Bun-

desgebiet voranschreitet. Die Vertreter der Parteien und Sozialversicherungsträger sahen 

in der sächsischen Bevölkerungsentwicklung Parallelen zu der demografischen Entwick-

lung in der Bundesrepublik. Daraus lässt sich schließen, dass sowohl die befragten Exper-

ten, als auch die Demografen, die Problematik tiefgründig untersuchen und schnellstmög-

lich an Lösungsansätzen arbeiten. Dabei verweisen beide Expertengruppen auf Bundesde-

batten. Schlussendlich lässt sich feststellen, dass die Expertenbefragung erfolgreich war 

und die Thesen „Ähnliche Annahmen“ und „Parallelen zum deutschen Alterungsprozess“ 

bestätigt wurden. Durch den Fragebogen und den daraus resultierenden realen Meinungen, 

konnte das Bachelorarbeitsthema komplettiert werden. 
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6 Diskussion über Zukunftsperspektiven in den Sozialversiche-

rungszweigen 

6.1 Kritische Einschätzung der Ergebnisse 

Abschließend lässt sich für alle drei Sozialversicherungszweige festhalten, dass die Aus-

wirkungs- und Finanzierungsannahmen nicht als Punktvorhersage zu deuten sind. Die Sys-

teme reagieren viel zu stark auf diverse Entwicklungstrends, Schocks als auch auf politi-

sche Entscheidungen. Diese Wendungen können den Leistungsanspruch eines jeden Ver-

sicherten verändern. Erwähnenswert ist hierbei beispielsweise die Pflegereform.144 

Dadurch zählten mehr Personen zum bedürftigen Pflegekreis, da die Pflegegrade mildere 

Tatbestände mit sich zogen.145 Die finanziellen Auswirkungen, die der demografische Wan-

del für die Sozialversicherungssysteme zur Folge hat, können jedenfalls gravierender oder 

etwas positiver ausfallen als oben aufgezeigt. Ohne gehaltvolle Politikreformen, die die 

Konsequenzen der demografischen Entwicklung kompensieren, ist mit einem positiven 

Trend nicht zu rechnen. Die Steigerungsrate der Ausgaben aller drei Systeme liegt bei kon-

stantem Sicherungsniveau ab etwa 2025 über der Anstiegsquote des Bruttoinlandspro-

dukts, bei einem Mindestsicherungsniveau ab 2030. Wenn das Leistungsniveau in jeder 

der drei Sozialversicherungen gehalten werden soll, sind im Jahr 2035 die Pro-Kopf-Aus-

gaben 35 % höher als heute.146 

Die Ergebnisse zeigen, dass in Zukunft unter den Status-quo Voraussetzungen ein größer 

werdender Teil dessen, was eingenommen wird, in die oben genannten Sozialversiche-

rungszweige fließen muss, um deren einzelnen Leistungszusagen aufrecht zu halten. Her-

vorzuheben ist aber auch, dass eine Sozialpolitik, die nur auf Leistungskürzungen setzt, in 

Zukunft auf immer größere Akzeptanzprobleme stoßen wird. Andererseits sollte auch nicht 

ausschließlich auf eine gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivitätssteigerung gesetzt wer-

den. Daraus folgen zwar Lohnsteigerungen, die zu einem Anstieg auf der Einnahmenseite 

führen, aber gleichzeitig auch nicht folgenlos auf der Ausgabenseite bleiben. In den SGB V 

und SGB XI-Leistungen wird viel Personal benötigt. Da beispielsweise professionelles Pfle-

gepersonal aus den Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI finanziert wird, wirkt sich die 

Lohnsteigerung tendenziell ausgabensteigernd aus. Aufgrund der höheren Löhne, ist der 

Gesetzgeber gezwungen, die Sozialversicherungsleistungen zu erhöhen, um das Personal 

noch finanzieren zu können. Damit entstehen höhere Ausgaben. Beitragssatzanpassungen 

sind somit vorprogrammiert.147 „Entscheidend ist daher eine Sozialpolitik, die ihre 

                                                
144 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
145 vgl. https://www.pflegeversicherung-experten.de/news/items/mehr-geld-fuer-die-pflege-wer-soll-das-finanzieren.html 
146 vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
147 vgl. ebd. 
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Hoffnungen nicht einseitig auf eine bestimmte Entwicklung setzt, sondern die eine Kombi-

nation verschiedener Maßnahmen in den Blick nimmt. Nur so lassen sich die Folgen des 

demografischen Wandels eindämmen.“148 

6.2 Fazit mit Ausblick 

Am Ende der Bachelorarbeit soll der Themenkomplex „Demografische Entwicklung und de-

ren Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme“ nochmals resümiert werden.  

In den Sozialversicherungszweigen müssen einige Maßnahmen ergriffen werden, um den 

demografischen Wandel so klein wie möglich zu halten. Welche das sein könnten, wurden 

in der Bachelorarbeit umfänglich analysiert. Es kann darauf abgestellt werden, dass das 

Ziel der Arbeit erreicht wurde. 

Nach dem Lesen jeglicher Bücher, Gesetze sowie Internetseiten und dem Schreiben der 

Bachelorarbeit, hat sich jedoch herausgestellt, dass der demografische Wandel nicht nur 

Auswirkungen in den Sozialversicherungszweigen mit sich bringt, sondern vor allem auch 

der Arbeitsmarkt, die Familienpolitik und der Immobilienmarkt betroffen ist. 

In der Bundesrepublik wird durch den rasanten Alterungsprozess der Fachkräftemangel in 

Hinblick auf Gesundheits- und Pflegeberufe sowie auf soziale und pädagogische Tätigkei-

ten weiter massiv ansteigen. Viele Ärzte und Lehrer stehen kurz vor dem Renteneintrittsal-

ter. An Nachwuchs fehlt es jedoch. Des Weiteren stehen immer mehr Häuser in ländlichen 

Regionen leer und in attraktiven Universitätsstädten gibt es kaum noch bezahlbaren Wohn-

raum. Grund hierfür ist ebenso der demografische Wandel. Wie bereits in der Bachelorar-

beit beschrieben, ziehen die wenigen jungen Menschen aus ihrer Heimat wegen Arbeit oder 

Studium weg und die Dörfer sowie kleineren Städte weißen demzufolge eine immer älter 

werdende Altersstruktur auf. Ein Beispiel stellt hierfür auch der Freistaat Sachsen dar. 

Städte, wie Leipzig oder Dresden, werden einwohnerzahlenmäßig immer größer und ge-

wisse ländliche Regionen schrumpfen und werden älter. In naher Zukunft wird dadurch die 

Wohnungspolitik vor großen Herausforderungen stehen. Die Wohnungsnachfrage in Groß-

städten steigt, aber Wohnraum wird rar. In dörflichen Gebieten steigt das Wohnungsange-

bot zwar wiederrum stark an, jedoch zieht kein junger Mensch in solche Regionen.  

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Auswirkungen viel umfangreicher 

sind, als zuvor gedacht. Der demografische Wandel ist längst in allen Bereichen der Politik 

angekommen. Handlungsbedarfe werden immer deutlicher. Die Bundesrepublik sollte jetzt 

aktiv werden, um in Zukunft eine bessere demografische Bilanz ziehen zu können.  

                                                
148 https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/347499/IW_Studie_Perspektive_2035_Web.pdf 
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Ein erster Schritt wäre die Grundrente, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der 

SPD einführen will. Diese soll beinhalten, dass jeder Rentner, der mindestens 35 Jahre 

Pflichtbeiträge gezahlt hat sowie Erziehungszeiten aufweist und dennoch immer Geringver-

diener war, eine höhere Rente erhalten soll. Indirekt hat das Vorhaben auch wieder einen 

demografischen Hintergrund. Aufgrund dessen, dass in Deutschland gerade die Gesund-

heits- und Pflegeberufe schlecht bezahlt werden und meist sogar nur Mindestlohn gezahlt 

wird, steigt durch die Grundrente der Anreiz an einer solchen Ausbildung wieder an. Die 

Angst im Alter hilfsbedürftig zu werden, sinkt dadurch. Diese Rentenreform wäre eine erste 

Maßnahme, um zumindest den Arbeitsmarkt wieder zu stärken. Jedoch weißt die Grund-

rente zum heutigen Stand noch gravierende Mängel auf. Heil will diese zum einen durch 

Steuermittel finanzieren. Zum anderen ergeben Beispielrechnungen nicht den gewünsch-

ten Effekt. Von der Grundrente profitieren vor allem wohlhabende Menschen, die höhere 

Renten nicht nötig haben. Sie haben meist ein volles Beitragskonto im Gegensatz zu Ge-

ringverdienern, denen es deutlich schwerer fällt, diesen Tatbestand zu erfüllen. Dies be-

deutet, dass Wohlhabende oft die Einzigen sind, die dadurch ein Plus erhalten, als die, die 

es eigentlich betreffen soll. Ursache dafür ist Heils Konzept. Die Bedürftigkeit spielt in sei-

nen Vorschlägen keine Rolle. Die Grundrente ist also noch ausbaufähig.149 Für die Sozial-

versicherungssysteme ist die Grundrente sicher keine Lösung beziehungsweise entlastet 

sie die Sozialversicherungen eher weniger. Jedoch zeigt dieser Gesetzesentwurf, dass der 

demografische Wandel in allen Politikbereichen angekommen ist und er dadurch überall 

Veränderungen erzwingt. Es reicht zukünftig somit nicht aus, sich nur auf bestimmte The-

menfelder zu konzentrieren. 

 

                                                
149 vgl. https://www.derwesten.de/politik/grundrente-beduerftige-rente-einkommen-id216376137.html 
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